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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

„Ist nach der Krise vor der Krise?“ mit diesem brandaktuellen Artikel liefert Professor Francke 
erklärende Informationen und Stellungnahmen zum Thema Europa und der aktuellen 
Griechenland-Krise. 
Dass die heutige Informations- und Kommunikationstechnologie Auswirkungen auf das 
betriebliche Personalwesen hat ist bekannt. In welchem Maße dies bei der Personalentwick-
lung bis hin zur Personalbeschaffung Konsequenzen hat, erläutert der Beitrag zum Thema 
Electronic Human Ressource Management.
Ob Mieter oder Vermieter, immer wieder stellen die Beteiligten erst im Streitfalle fest, dass die 
vorliegenden Mietverträge große Schwächen aufweisen. Dr. Klimsch, Fachanwalt für 
Mietrecht, gibt gute und praktische Hinweise.
Noch immer ist das Thema Sucht am Arbeitsplatz ein Tabuthema. Wie kann es erkannt 
werden? Wie soll gehandelt werden? Kann geholfen werden. Im Beitrag von Klaus Limberger 
gibt es umfassende Hilfestellungen. Der sich anschließende Beitrag zu Arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen bei süchtigen Arbeitnehmern rundet die Thematik inhaltlich ab.

Die Palette der Themen ist auch im Frühjahrsheft groß. Das Thema Schlagfertigkeit beschäftigt 
jeden und in aller Regel weiß man erst später, wie man sich eigentlich gerne verhalten hätte. 
Der vorliegende Beitrag gibt Beispiele für ein Eigentraining. Übrigens: Die VWA bietet hierzu 
auch Tagesseminare mit ausgewiesenen Referenten!
Bringt eine Photovoltaik-Anlage ausschließlich einen Vorteil bei der Bewirtschaftung eines 
Hauses oder hat diese auch Auswirkungen auf den Wert der Immobilie. Dieser Frage geht  
Sven Zeisberg nach. Lösungsansätze für Ihr Haus oder Ihr Beratungsgeschäft?

Wie gewohnt, finden Sie im Heft auch aktuelle Seminarhinweise. Besondere Aufmerksamkeit 
empfehle ich der neuen Ausbildung im Bereich der Mediation zu schenken. Jeder von uns ist 
meist unwissend Mediator und wirkt dabei klärend, wenn zwei oder mehrere Parteien sich 
nicht einigen können. Es gibt Prozesse und Techniken zur professionellen Mediationsarbeit in 
Verwaltung, Wirtschaft, Immobilienwirtschaft, Nachbarschaft, Familie etc.. Das berufsbeglei-
tende Ausbildungsprogramm , das nach den Anforderungen des Bundesverbandes Deutscher 
Mediatoren erstellt wurde, bietet einen systematischen Lernprozess. Als VWA/DIA MediatorIn 
werden Sie eine gefragte Person sein. Kommen Sie unverbindlich zum Informationsabend am 
Mittwoch, den 16. Juni 2010, 18.00 Uhr, Haus der Akademien, Freiburg, Eisenbahnstr. 56, oder 
besuchen Sie unsere Homepage unter www.vwa-freiburg.de/Studiengänge.
 
Jetzt bleibt mir noch, Ihnen mit dieser Ausgabe von input eine spannende Lektüre                  
und viele gute Informationen zu wünschen

Ihr Peter Graf
Geschäftsführer VWA und DIA
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Ist nach der Krise vor der Krise ? 

fitiert. In anderen Staaten, wie in den USA, 
ist dies wegen der deutlich geringeren 
Sozialstaatlichkeit nicht der Fall gewesen. 
Für die o.a. kurzfristigen konjunkturpoli-
tischen Infrastrukturinvestitionen kann 
jedoch auch in 

Deutschland von Problemen 
des zeitlichen „mismatching“ 
ausgegangen werden.

Von erheblich größerem Einfluss – jeden-
falls im Rahmen der theoretischen Aus-
einandersetzungen – auf die Beurteilung 
der Effizienz konjunkturpolitischer Maß-
nahmen ist die sogenannte „Lucas-Kritik“ 
gewesen. Sie geht zurück auf den ameri-
kanischen Ökonomen Robert E. Lucas, der 
für seine Arbeiten zur Theorie rationaler 
Erwartungen den Nobelpreis (1995) erhielt. 
Lucas kritische These lautete, dass die pri-
vaten Wirtschaftsakteure rationale Erwar-
tungen bilden, so dass Veränderungen der 
Wirtschaftpolitik, wie ein schuldenfinan-

mens, der angesichts der Globalisierung 
immer größere Bedeutung erlangt, schien 
zu signalisieren, dass die schwerste öko-
nomische Krise nach dem zweiten Welt-
krieg überwunden sei.

Inzwischen ist nicht nur wieder Skepsis 
gegenüber den positiven Erwartungen 
eingekehrt, sondern die Furcht vor einer 
erneuten Krise greift um sich. Drei Klassen 
von Problemen belasten die Prognosen: Er-
stens werden Zweifel an der nachhaltigen 
expansiven Wirkung der staatlichen Kon-
junkturprogramme geäußert, die durch öf-
fentliche Verschuldung finanziert wurden. 
Zweitens erzeugt der enorme Anstieg der 
Staatsschulden Befürchtungen hinsicht-
lich ihrer zukünftigen Lasten, insbesondere 
Inflationsängste. Schließlich hat die schon 
jetzt erkennbare Überschuldung einzelner 
Mitgliedstaaten des EURO-Systems, aktuell 
vor allem Griechenland, die Stabilität bzw. 
die Existenz des EURO in Frage gestellt.

Was den Aufschwung belastet
Dem legendären Trainer der deutschen 
Fußballnationalmannschaft, Sepp Herber-
ger, wird der Satz zugeschrieben:
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“. Ge-
genwärtig könnte diese Fußballweisheit 
auf die konjunkturelle Lage übertragen 
werden, weil sich viele Ökonomen fragen, 
ob nicht nach der Krise vor der Krise ist.

Noch vor wenigen Wochen gab es den 
verbreiteten Konsens, dass ein nachhal-
tiger Aufschwung in der zweiten Jahres-
hälfte 2010 zu erwarten sei. Diese Pro-
gnose gründete sich auf die langjährige 
Erfahrung, dass der Juglar-Zyklus heute 
ca. sechs bis acht Jahre dauert, auch 
wenn dass Ausmaß der überwunden ge-
glaubten Rezession ungewöhnlich groß 
war. Ihr Tiefpunkt lag Mitte 2009, und seit-
dem mehrten sich Anzeichen der Erholung 
der Weltwirtschaft. Insbesondere der 
wichtige Indikator des Welthandelsvolu-

Wie wirksam sind staatliche 
Konjunkturprogramme ?

Ob staatliche Konjunkturprogramme nach-
haltig expansiv wirken, wurde schon seit 
den 70er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts kritisch diskutiert. Die erste Grup-
pe von Einwendungen zielte auf Probleme 
der zeitlichen Treffsicherheit konjunktur-
politischer Maßnahmen des Staates. Weil 
diese erst mit erheblicher Zeitverzögerung 
einkommenswirksam werden, besteht die 
Gefahr, dass sie regelmäßig zu spät kom-
men, also erst dann ihre gewünschten Sta-
bilisierungseffekte ausüben, wenn die Kon-
junktur in die nächste Phase gelangt ist, so 
dass dann unerwünschte destabilisierende 
Einflüsse erzeugt werden.

Tatsächlich besteht die Gefahr eines solchen 
„mismatching“ vor allem bei Ausgabepro-
grammen, die extra (diskret) neu beschlos-
sen werden müssen, weil hier erhebliche 
Zeitbedarfe für die Entscheidung , öffent-
liche Ausschreibung und Durchführung 
bestehen. Der typische Fall sind Baumaß-
nahmen für die Infrastruktur. Sehr viel gün-
stiger sind diesbezüglich die Wirkungen so-
genannter „eingebauter Stabilisatoren“ zu 
beurteilen. Das sind die konjunkturreagiblen 
Eigenschaften des Sozialversicherungs- 
und Steuersystems. Sinkt die Beschäfti-
gung, dann treten an die Stelle früherer 
normaler Lohnzahlungen Kurzarbeiter- und 
Arbeitslosengeld. Ähnlich wirken progressiv 
ausgestaltete Steuersysteme, in denen das 
Aufkommen der Einkommensteuer im kon-
junkturellen Abschwung überproportional 
sinkt, weil der Steuertarif progressiv ist.

Da in Deutschland vor allem das Sozialver-
sicherungssystem umfänglich ausgebaut 
ist, haben wir von dieser konjunkturpoli-
tisch erwünschten automatischen Stabi-
lisierung in der gegenwärtigen Krise pro-
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ziertes Konjunkturprogramm, bei den Ak-
teuren solche Anpassungen der Zukunfts-
erwartungen und -pläne auslösen, welche 
den gewünschten Wirkungen der Kon-
junktur zuwiderlaufen und sie schließlich 
beseitigen. Lucas stellt also grundsätzlich 
in Frage, dass die Wirtschaftspolitik gegen 
ökonomische Gesetzmäßigkeiten versto-
ßen kann, weil dies von den Bürgern rati-
onal durchschaut und konterkariert wird.
Inwieweit dies tatsächlich der Fall ist, bleibt 
strittig. Allerdings zeigen Beobachtungen, 
dass die Lucas-Kritik zumindest teilweise 
zutrifft. So führen erwartete Einkommen-
steuererhöhungen oder Kürzungen öf-
fentlicher Leistungen, die bei steigender 
Staatsverschuldung zu erwarten sind („Ri-
cardianisches Aquivalenztheorem“), häu-
fig zur Konsumzurückhaltung und damit zur 
eingeschränkten Wirkung schuldenfinan-
zierter Konjunkturprogramme.

Schließlich wird bezweifelt, dass antizy-
klische Finanzpolitik, ausgenommen die 

Wirkungen eingebauter Stabilisatoren, 
bei normalen Konjunkturschwankungen 
überhaupt sinnvoll ist, weil sie verhindert, 
dass notwendige Strukturanpassungen 
erfolgen. So wird der Abschwung oft 
als „Reinigungskrise“ angesehen, in der 
diejenigen Produktionen ausscheiden, 
die sich als ineffizient erwiesen haben. 
Der Neuanfang der freigesetzten Kräfte 
ist dann die Basis für den neuen Auf-
schwung. Würde die Konjunkturpolitik 
diese Strukturanpassungen verhindern, 
dann könnte nicht nur der Aufschwung 
belastet, sondern das längerfristige 
Wachstumspotential beschädigt wer-
den.

Für eine derartige Fehlleistung der Kon-
junkturpolitik könnte der Versuch der Ret-
tung des Automobilherstellers Opel in der 
gegenwärtigen Krise angeführt werden. 
Angesichts einer weltweiten Überkapa-
zität der Automobilbranche würde die 
Subvention Opels nicht nur ineffiziente 

Ist nach der Krise vor der Krise ?

Quelle: Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2009 / 2010, S. 27 Quelle: Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2009 / 2010, S. 43
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den Staatskonsum, Rüstungsprogramme 
und soziale Leistungen verwendet wurde. 
Die alte griechische Währung, die Drach-
me, hätte ein derartiges „Leben über die 
Verhältnisse“ nicht gestattet, weil sie per-
manent abgewertet hätte und die Zinsen 
für Drachmenschulden des Staates zu 
hoch gewesen wären. Nun droht die Illi-
quidität des Staates, dem der Zugang zur 
Notenpresse der Gemeinschaftswährung 
versperrt ist. Obwohl die ökonomische Be-
deutung Griechenlands mit einem Beitrag 
von ca. drei bis vier Prozent zum BIP des 
EURO-Systems gering ist, gefährdet es die 
Gemeinschaftswährung nachhaltig. 

Die Ursache liegt in einem grundsätz-
lichen Konstruktionsfehler des Wäh-
rungssystems, auf den die Gegner des 
EURO (zu denen der Verfasser dieses Bei-
trags zählte) im Vorfeld seiner Einführung 
nachdrücklich hingewiesen hatten. Weil 
in einer Währungsunion die ökonomisch 
schwächeren Mitglieder sich auf Kosten 
der stärkeren übermäßig verschulden 
können, ohne disziplinierende Zinsstei-
gerungen und Wechselkursabwertungen 
fürchten zu müssen, sind die Anreize zur 
öffentlichen (und privaten) Überschul-
dung groß. Um dies zu verhindern, wurde 
zwar die sogenannte „no bail out“ – Klau-
sel in den Vertrag von Maastricht aufge-
nommen, nach der Beistandskredite der 
Mitgliedstaaten zur Entschuldung unter-
sagt sind. Doch die aktuelle Krise zeigt, 
was die Kritiker des EURO schon immer 
prophezeiten: Kommt es zum drohenden 
Staatsbankrott eines Mitgliedstaates, 
dann ist die „no bail out“-Klausel de fac-
to nichts wert.

Warum und wie soll Griechenland also 
geholfen werden, obwohl der Ausschluss 
aus der Währungsunion die ökonomisch 
sinnvolle Lösung wäre ?

Zunächst hat die griechische Regierung 
in Absprache mit der EU ein rigoroses 
Sparpaket beschlossen. Ob sie die po-
litische Kraft hat, es umzusetzen, bleibt 
dahin gestellt, weil der öffentliche Wider-
stand dagegen groß ist. Außerdem kommt 
es zum konjunkturell falschen Zeitpunkt. 
Aber auch wenn es durchgesetzt werden 
kann, ist es für eine mittelfristige Konso-
lidierung unzureichend. Um den kurzfri-
stigen Kreditbedarf zu decken, sind meh-
rere Verschuldungstranchen zinsgünstig 
zu platzieren. 

Deshalb haben die Mitgliedstaaten des 
EURO-System verschiedene indirekte 
Hilfen zur Diskussion gestellt, welche die 
internationalen Finanzmärkte und die dort 
beginnende Spekulation gegen den EURO 
beruhigen sollen. Gegenwärtig scheint 
dies nicht erfolglos zu sein.

Im Mittelpunkt der Vorschläge für indi-
rekte Hilfen standen zunächst Model-
le zur Gründung eines Europäischen 
Währungsfonds (EWF), welcher ähn-
lich dem bestehenden Internationalen 
Währungsfonds (IWF) Beistandskredite 
für überschuldete Mitgliedstaaten ver-
geben soll. Durch die Gründung dieser 
neuen Institution soll die „no bail out“ 
–Klausel umgangen werden. Wie das 
Eigenkapital des neuen Fonds aufge-
bracht werden soll, ist noch unklar. Ob 
es von allen Mitgliedstaaten oder nur 
denjenigen eingezahlt werden soll, die 
gegen Verschuldungsgrenzen versto-
ßen haben, ist umstritten. Auf jeden Fall 
wird der Fonds die Verschuldungslasten 
umverteilen, indem die Haftung für die 
ausstehende Schuld auf mehre (oder 
alle) Mitgliedstaaten verteilt wird. Damit 
wäre eine neue Institution geschaffen, 
welche die bisher abgelehnten Europa-
anleihen durch die Hintertür emittiert.

Im Sinne der langfristigen Stabilität des 
EURO ist ein solcher Fonds in hohem 
Maße bedenklich. Zum einen ist er ein 
Instrument, welches gegen die Verträge 
von Maastricht und Lissabon verstößt, 
die dann geändert werden müssten. Zum 
anderen wird die Geldpolitik der EZB er-
schwert, vor allem dann, wenn diese zum 
Ankauf der Anleihen des Fonds im Rah-
men ihrer Offenmarktpolitik verpflichtet 
würde und keinen maßgeblichen Einfluss 
auf die Politik des EWF hätte. Schließlich 
und vor allem würde die Aussicht auf Not-
kredite des EWF die Haushaltspolitik vie-
ler Mitgliedstaaten vom Druck drohender 
Illiquidität befreien und so der Schulden-
macherei – nun explizit zu Lasten Dritter 
– weiteren Vorschub leisten.

Für die kurzfristige Rettung Griechenlands 
vor der Zahlungsfähigkeit käme die zeit-
aufwendige Gründung eines EWF aber 
viel zu spät, denn Griechenland muss in 
den nächsten Monaten kurzfristig ca. 40 Mrd 
neue Kredite aufnehmen. 

Deshalb haben sich die Regierungschefs 
der übrigen EURO-Staaten auf ein Soforthil-
feprogramm (auf 3 Jahre verteilt) geeinigt, 
welches durchgeführt werden soll, falls 
die Kreditaufnahme Griechenlands an den 
internationalen Kapitalmärkten zu akzep-
tablen Zinssatzen (vermutlich < 6 %) miss-
lingen sollte. Diese Soforthilfe besteht aus 
3 Teilen. Erstens soll Griechenland Kredite 
beim IWF beantragen (30 Mrd E) Zweitens 
sollen 80 Mrd E Kredite von den übrigen 
Mitgliedstaaten an Griechenland vergeben 
werden. Drittens ist auch die EZB bereit, die 
bezüglich ihrer Bonität schlechter gerateten 
Griechenanleihen im Rahmen der Banken-
refinanzierung als Pfänder zu akzeptieren.

Alle drei Maßnahmen wären nicht un-
problematisch. Kredite des IWF sind in 

relativ geringes reales Wachstum (ca. 
0,5 – 2,0 v.H.) erwarten. Das wird nicht 
ausreichend sein, um die Überschuldung 
mittelfristig abzubauen.

Deshalb greifen zunehmend Inflation-
sängste um sich; denn Inflation ist eine 
besonders rigide Form der Besteuerung, 
die zudem den Realwert der Verschul-
dung senkt und die Gläubiger enteignet. 
Die Lasten der Inflation treffen dabei 
insbesondere die Empfänger kontraktbe-
stimmter Einkommen, also Lohnabhängi-
ge und Rentner. Der übliche Weg, Infla-
tionsprozesse einzuleiten, besteht in der 
Monetisierung der Staatsschuld durch 
den Ankauf von Wertpapieren durch die 
Zentralbank. Im vergangenen Jahrhun-
dert sind über 90 v.H. der weltweit aufge-
tretenen Inflationen (fast 100) auf diese 
Weise entstanden. Immer ging es darum, 
überschuldeten Staatshaushalten Liqui-
dität zuzuführen.

Das EURO-System, welches bisher durch 
die stabilitätsorientierte Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank (EZB) vor Infla-
tion weitgehend geschützt wurde, gerät 
gegenwärtig unter zunehmenden Druck, 
die Geldwertorientierung zu lockern. 

Zum einen haben kürzlich einige Öko-
nomen (O. Blanchard und andere) vor-
geschlagen, dass in der Satzung der EZB 
verankerte Inflationsziel von kleiner zwei 
Prozent auf vier Prozent aufzuweichen. 
Diese Abkehr vom bisherigen Grenzwert 
wäre extrem gefährlich, weil es erfah-
rungsgemäß schwierig ist, die dann allge-
mein steigenden Inflationserwartungen 
zu begrenzen. Es drohen die bekannten 
Lohn-Preisspiralen und ein allgemeiner 
Anstieg des Zinsniveaus, der die Inve-
stitionstätigkeit bremsen und schließlich 
die Arbeitslosigkeit erhöhen könnte.

Zum anderen wird der stabile EURO durch 
die Überschuldungskrise Griechenlands 
und anderer Mitgliedstaaten des EURO-
Systems bedroht. In diesem Zusam-
menhang könnte sogar die Existenz der 
Gemeinschaftswährung auf dem Spiel 
stehen.

Die „griechische Tragödie“ 
und das EURO-System

In den klassischen Tragödien der grie-
chischen Antike sind es die Götter und 
deren Zwistigkeiten, welche die Men-
schen oft unverschuldet in ausweglose 
Bedrängnis stürzen. Die aktuelle Über-
schuldungskrise hat mit derartigen tra-
gischen Konflikten nichts zu tun, auch 
wenn es in Griechenland gegenwärtig 
populär ist zu glauben, ohne eigene 
Schuld in die Nähe des Staatsbankrotts 
geraten zu sein. Tatsächlich ist die Kri-
se das Resultat jahrelanger staatlicher 
Misswirtschaft, die unter dem Schutz-
schirm des stabilen EUROs versteckt 
werden konnte, obwohl die Gemein-
schaftswährung den griechischen Weg 
in den finanziellen Abgrund noch be-
schleunigte.

Dabei war schon der Beitritt Griechen-
lands zum Euro-System nur durch die 
von der Regierung inszenierte Fälschung 
der offiziellen Statistiken zur Situation 
der Staatsfinanzen möglich. Dieser Be-
trug wurde erst nach der Einführung des 
EURO in Griechenland durch die Europä-
ische Kommission aufgedeckt, ohne dass 
Sanktionen ergriffen oder der Ausschluss 
Griechenlands aus der Währungsunion 
beschlossen wurde. Stattdessen er-
leichterten die niedrigen Zinssätze im Eu-
ro-System die fortschreitende Verschul-
dung Griechenlands, die zur Finanzierung 
wachsender öffentlicher Ausgaben für 

Strukturen konservieren, sondern auch 
– wegen der Belastungen für die öffent-
lichen Haushalte – unnötige zukünftige 
Besteuerung zur Folge haben.

Übermäßige Staatsverschuldung 
und Inflationsängste

Im Verlauf der Krise ist die Staatsver-
schuldung weltweit auf ein Rekordniveau 
gestiegen. Das ist keineswegs allein auf 
die Finanzierung von Konjunkturpro-
grammen zurückzuführen, sondern auch 
auf strukturelle Defizite der öffentlichen 
Finanzen, also solche Fehlbeträge, die 
auch ohne den konjunkturellen Einbruch 
vorhanden sind. In den meisten Staaten 
sind dafür ähnliche Probleme ursächlich, 
nämlich die Überforderung des Staates 
durch Sozialausgaben, die über die be-
stehenden Steuer- und Abgabenstruk-
turen nicht finanziert werden können. De-
mokratisch gewählte Regierungen setzen 
dem Anstieg der Sozialausgaben häufig 
auch deshalb wenig Widerstand entge-
gen, weil eine Mehrzahl von Wählern we-
gen ihres Alters oder ihrer Einkommens-
situation Kürzungen der Sozialausgaben 
nicht wünscht. Die aktuellen Defizite der 
öffentlichen Haushalte erzeugen dann 
Schulden des Staates, die in Form von 
Besteuerung, Abgabenerhöhungen oder 
Einschränkungen anderer öffentlicher 
Leistungen nachwachsende Generati-
onen belasten.

Die gegenwärtige Krise war und ist also 
eine Überschuldungskrise, sowohl der 
Privatwirtschaft, als auch der Staaten. Ih-
re besondere Problematik besteht darin, 
dass die meisten Volkswirtschaften so-
genannte „alte, reife“ Systeme sind, wel-
che – etwa im Vergleich zu den schnell 
wachsenden neuen Schwellenländern, 
wie China, Brasilien usw. – nur noch ein 
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Zweitens gibt es bereits eine Reihe 
weiterer Mitgliedstaaten des EURO-
Systems, nicht nur die sogenannten 
„PIIGS“ (Portugal, Irland, Italien, Grie-
chenland und Spanien), denen Über-
schuldung droht und die auf Beistands-
kredite oder Hilfen des zukünftigen EWF 
rechnen. 

Drittens wäre es über den EWF möglich, 
die für manche unerwünschte Autono-
mie der EZB – und damit deren Stabili-
tätpolitik – zu unterlaufen.

Für die Zukunft des EURO sind das trü-
be Aussichten. Es kann im Interesse 
aller Beteiligten nur gehofft werden, 
dass sich die Befürchtung der Gegner 
der Einführung des EURO nicht bewahr-
heitet. Diese hatten auf die historische 
Erfahrung hingewiesen, dass derartige 
Währungsgemeinschaften immer ge-
scheitert sind.

Ob das jetzt in dramatischen Nachtsit-
zungen (08./09.05.2010) beschlossene Ret-
tungspaket (Gesamtvolumen 750 Mrd E) 
die Finanzmärkte tatsächlich von der 
längerfristigen Überlebenschance des 
EURO überzeugen kann, ist noch nicht 
absehbar. Aber auch wenn dies gelin-
gen sollte, bedeutet das für Deutschland 
nichts Gutes, denn der verhängnisvolle 
Schritt vom stabilen Euroland zur 
europäischen Transferunion 
unter französischer Führung 
wäre dann getan.

der Regel an strenge Auflagen, meist 
drastische Ausgabenkürzungen und 
Steuererhöhungen, geknüpft. Ob die-
se in Griechenland politisch durchge-
setzt werden können, erscheint sehr 
fraglich. Außerdem belasten sie das 
ohnehin geringe reale Wachstum in ei-
ner konjunkturell kritischen Phase. Bi-
laterale Beistandskredite der anderen 
EURO-Staaten sind im Sinne der „no bail 
out“-Klausel bedenklich und eventuell, 
z.B. in Deutschland, verfassungswid-
rig. Deutschlands Quote an diesen Bei-
standskrediten würde (in Anlehnung an 
seine Eigenkapitalquote bei der EZB) 28 % 
betragen 22,4 Mrd E. Auch hierzulande 
würde die überbordende Staatsverschu-
lung weiter steigen. 

Bedenklich erscheint auch die von der 
EZB angekündigte Herabsetzung der 
Bonitätanforderungen bei den Refinan-
zierungnskonditionen, weil dadurch die 
stabilitätsorientierte Leitzins- und Geld-
mengenpolitik schwerer fällt.

Aber warum wird die ökonomisch effizi-
ente Lösung, der Ausschluss Griechen-
lands aus dem EURO-System nicht ge-
sucht, obwohl sie auch für Griechenland 
selbst sinnvoll wäre; denn mit eigener 
Währung würden die Exporte Griechen-
lands angeregt und die Importe gedros-
selt. Auf diese Frage gibt es mindestens 
drei Antworten. 

Erstens müssten die Gläubiger Grie-
chenlands, insbesondere Banken und 
Versicherungen des EURO-Systems, 
einen Teil der in ihrem Besitz befind-
lichen Griechenanleihen abschreiben. 
Die nächste Bankenkrise wäre da, so 
dass wiederum Staatshilfen gefordert 
würden.

Autor: 
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Hermann Francke  
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wissenschaft und Monetäre Ökonomie, an der 
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Wulf Daseking wurde an der Philosophischen Fakultät der 
Universität Freiburg eine Professur verliehen. Seit 1984 ist 
Wulf Daseking Leiter des Stadtplanungsamtes der Stadt 
Freiburg im Breisgau. Über mehrere Jahre hinweg führte er 
Lehraufträge sowohl an der Technischen Universität Darm-
stadt im Bereich Stadtplanung/Architektur, wie auch an der 
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nun die benannte Honorarprofessur verliehen. 
Professor Daseking wird sich mit dem Thema "Stadt" im 
weitesten Sinne befassen. Schwerpunkte liegen dabei in: 
welche "Kräfte" wirken an einer Stadt, wie können sozial 
ausgeglichene Quartiere aufgebaut werden, welche Maß-
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deutet die Unterstützung aller Aufgaben-
felder des Personalmanagements von der 
Personalverwaltung über die Personalbe-
schaffung bis hin zur Personalentwicklung 
durch neue Informations- und Kommunika-
tionstechnologien.3 Der Markt für Software 
auf dem Gebiet des EHRM wächst seit Jah-
ren stark an. Die Anbieter versprechen vor 
allem eine hohe Zeit- und Kostenersparnis. 
Immer leistungsfähigere IT-Systeme stehen 
für die Abwicklung personalwirtschaftli-
cher Prozesse zur Verfügung. Begriffe wie 
E-Recruiting, E-Learning, Employee Self 
Service und Mitarbeiterportale gehören 
inzwischen zum alltäglichen Sprachge-
brauch von Personalverantwortlichen. 

Die wachsende Bedeutung des Themas 
EHRM zeigt sich aber auch auf Messen und 
Kongressen.4 Aufgrund dieser Bedeutung 
wird auf die Thematik ein besonderes Au-
genmerk gerichtet (s.u.).

Wertewandel
Als aktuelle Herausforderung für das be-
triebliche Personalwesen stand der Werte-
wandel vor allem in den 80er Jahren im Mit-
telpunkt des Interesses.5 Trotz kontroverser 
Diskussion bezüglich der Forschungsergeb-
nisse, hat er auch heute noch eine große Be-
deutung. Der Wertewandel, verstanden als 
Wandel gesellschaftlicher und individueller 
Normen und Wertvorstellungen, äußert sich 
in einer Verlagerung der Werthaltungen von 
so genannten Pflicht- und Akzeptanzwerten 
(Disziplin, Gehorsam, Treue, Unterordnung 
etc.) hin zu Selbstentfaltungswerten wie z.B. 
Selbstverwirklichung, Eigenständigkeit und 
Gleichbehandlung. Insbesondere die jün-
gere Generation weist zwar eine hohe Lei-
stungsbereitschaft auf und möchte ihre Be-
rufsorientierung auch konsequent verfolgen, 
sie erwartet allerdings auch, dass man ihr ei-
nen ausreichenden Raum für ihr Privat- und 

sich vier Faktoren heraus, die am stärksten 
die Arbeitswelt verändern (Abb.1).

Globalisierung
Unter Globalisierung werden Prozesse einer 
zunehmenden nationalen und internationa-
len Verflechtung unter anderem durch den 
Abbau von Handels- und Wettbewerbs-
hemmnissen verstanden. Sie bringt eine 
Internationalisierung des Personalmanage-
ments mit sich (Abb. 2). Insgesamt verbes-
sert sich dadurch die Situation auf dem Per-
sonalbeschaffungsmarkt, die Unternehmen 
können auf ein größeres Arbeitskräftepoten-
tial zurückgreifen. Aber sie stellt das Perso-
nalmanagement auch vor neue Aufgaben.1 
Hierzu zählen z.B. die interkulturelle Führung 
und die damit verbundene Notwendigkeit 
der Anpassungsfähigkeit an fremdkultu-
relles Denken und Handeln. Das bedeutet 
mehr, als ein kulturspezifischer „Geschäfts-
knigge“ entsprechend dem Motto „andere 
Länder, andere Sitten“. Es geht nicht nur um 

Die Bedingungen, unter welchen Unter-
nehmen auf den Märkten handeln und 
sich behaupten müssen, haben sich in den 
letzten Jahren sehr stark verändert. Insbe-
sondere durch die Globalisierung und die 
damit verbundene Internationalisierung 
sowie die gesteigerte technologische Dy-
namik wurden Unternehmen in den letzten 
Jahren viel stärker gefordert. Die betrieb-
liche Personalarbeit bleibt davon nicht 
ausgenommen. Der folgende Beitrag greift 
diese Entwicklung auf und zeigt vor allem 
die Konsequenzen der Informations- und 
Kommunikationstechnologien auf die per-
sonalwirtschaftlichen Kernprozesse auf.

Herausforderungen

Das betriebliche Personalmanagement 
wird derzeit durch eine Vielzahl von Ent-
wicklungen beeinflusst. Es kristallisieren 

den Umgang mit den Geschäftspartnern, 
sondern mehr noch um den Umgang mit den 
eigenen Mitarbeitern.2 Wenn Vorgesetzte 
und Mitarbeiter unterschiedlichen Kulturen 
angehören kann das Führungsverhalten un-
terschiedlich interpretiert werden, was zu 
Missverständnissen führt. Die japanische 
Kommunikation z.B. ist sehr indirekt und kann 
auf Europäer doppeldeutig wirken. Japaner 
machen im Gespräch häufig zustimmende 
Äußerungen, um zu signalisieren, dass sie 
den anderen verstanden haben. Dies be-
deutet jedoch nicht notwendigerweise eine 
inhaltliche Zustimmung. 

Technologische Dynamik
Die rasante Entwicklung der Informations- 
und Kommunikationstechnologien (insbe-
sondere Internet, Intranet) wirkt sich auf al-
le personalwirtschaftlichen Kernprozesse 
aus. In diesem Zusammenhang wird von 
„Electronic Human Resource Manage-
ment“ (EHRM) gesprochen (Abb. 2). Es be-

Familienleben lässt. Aus dem Wertewandel 
lassen sich verschiedene Anforderungen 
an das Personalmanagement ableiten, die 
sich unter den Begriffen Individualisierung 
und Flexibilisierung zusammenfassen las-
sen (Abb. 2). Sie bringen zum Ausdruck, 
dass das Personalmanagement näher an 
die Mitarbeiter herangehen und mehr indivi-
duelle und flexiblere Lösungen finden muss. 
Das bedeutet für die Mitarbeiter Wahlmög-
lichkeiten zu schaffen und Selbstselektion 
zu ermöglichen, beispielsweise im Hinblick 
auf die Entgeltgestaltung (z.B. in Form von 
so genannten Cafeteria-Systemen) und die 
Arbeitszeitgestaltung (d.h. flexible Arbeits-
zeitformen in Bezug auf Dauer und/oder La-
ge der Arbeitszeit).

Demographischer Wandel
Mit dem Begriff demographischer Wandel 
wird die Veränderung der Zusammenset-
zung der Altersstruktur einer Gesellschaft 
bezeichnet. Verantwortlich für diese Ent-

wicklung sind sinkende Geburtenraten 
sowie eine kontinuierliche Steigerung der 
Lebensdauer, was zu einer Abnahme jün-
gerer Arbeitskräfte und zu einem erhöhten 
Durchschnittsalter der Belegschaften führt. 
Vor diesem Hintergrund sind Engpässe bei 
der betrieblichen Personalbeschaffung zu 
erwarten und die Unternehmen werden 
gezwungen, ihr Augenmerk verstärkt auf 
ältere Mitarbeiter zu richten. Es wird immer 
wichtiger, die Leistung dieser Mitarbeiter zu 
erhalten und zu fördern. Hier spielen z.B. ein 
systematisches Gesundheitsmanagement 
und der Einsatz altersgemischter Teams ei-
ne wichtige Rolle. Auch sind im Sinne einer 
Individualisierung und Flexibilisierung Lö-
sungen gefragt, welche die Verschiedenar-
tigkeit der Mitarbeiter eines Unternehmens 
bezogen auf – neben Wertvorstellungen 
und Kultur – unterschiedliche Altersgrup-
pen berücksichtigen. Ein Ansatz, der heute 
als „Diversity Management“ Eingang in das 
Personalmanagement gefunden hat. 

Der Einfluss der Informations-und           
Kommunikationstechnologien                                   
auf die betriebliche Personalarbeit 

(Electronic Human Resource Management)

1 Zu den aktuellen Forschungsergebnissen und Lösungsansätzen in verschiedenen Aufgabenfeldern des internationalen Personalmanagements vgl. Stahl et al. (Hrsg) 2005.
2 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden bei der Bezeichnung von Personengruppen auf die weibliche Form verzichtet. Selbstverständlich sind immer Angehörige  
  beiderlei Geschlechts gemeint.
3 Vgl. auch Hils/Bahner 2005.

4 So greift z.B. die Fachmesse für Personalmanagement „PERSONAL 2008“ in Form eines eigenen Sonderbereichs „Electronic Human Resource“  und vieler Expertenbeiträge im 
  Vortragsprogramm das Thema auf. Die LEARNTEC, führende Kongressmesse für Bildungstechnologien, richtete 2009 einen eigenen Themenpark EHRM ein. Am 20.-21. Mai 2010  
  veranstaltet der Lehrstuhl für Management Informationssysteme den "Third European Academic Workshop on Electronic Human Resource Management".
5 Stellvertretend für eine Vielzahl von Forschungsarbeiten zum Thema Wertewandel soll an dieser Stelle auf die Arbeiten von Elisabeth Noelle Neumann, Ronald Inglehart und  
  Helumt Klages verwiesen werden.
6 Einen Einstieg in das Thema Diversity Management bietet Becker/Seidel (Hrsg.) 2006.

Abb. 2: Konsequenzen für das Personalmanagement

Abb. 1: Einflussfaktoren auf die Personalarbeit
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Ob und in welchem Umfang sich diese 
Trends und Entwicklungen auf das Personal-
management in einem Unternehmen auswir-
ken, hängt maßgeblich von der spezifischen 
Unternehmenssituation, von der Unterneh-
mensgröße, Struktur der Belegschaft etc. 
ab. Am deutlichsten zeigen sich die Verän-
derungen, die sich durch die technologische 
Entwicklung im Personalbereich ergeben. 

Electronic Human Resource Management 
(EHRM)

Das EHRM ist seit ein paar Jahren ein neuer 
Trend im Personalmanagement. Viele Unter-
nehmen elektronisieren ihre Personalarbeit, 
um die Personalprozesse zu verbessern und 
zu beschleunigen. Die Unterstützung der 
Personalarbeit durch neue Informations- 
und Kommunikationstechnologien erstreckt 
sich neben der nahezu vollständigen Digita-
lisierung der Personalverwaltung vor allem 
auf die Bereiche Personalbeschaffung, Per-
sonaleinsatz und Personalentwicklung. 

Personalverwaltung
Im Rahmen der Personalverwaltung wer-
den Personalinformationssysteme (PIS) 
eingesetzt, mit deren Hilfe die Verwal-
tung und Verarbeitung von Massen- bzw. 
Mitarbeiterdaten erfolgen. In diesem Zu-
sammenhang wird von E-Administration 
gesprochen (Abb.3). Typische Anwen-
dungsbereiche sind neben der Lohn- und 
Gehaltsabrechnung die Stammdatenver-
waltung, die Elektronische Personalakte, 
das Bescheinigungs- und Formularwesen, 
Personalstatistiken, Seminarverwaltung 
u.v.m. Durch so genannte Mitarbeiterpor-
tale werden Mitarbeiter aktiv in die Perso-
nalarbeit eingebunden. Hierbei handelt es 
sich um speziell für die Mitarbeiter entwi-
ckelte Informations- und Kommunikations-
plattformen, bei denen den Mitarbeitern 
zielgruppenspezifisch Informationen und 

Dienste zur Verfügung gestellt werden und 
die unabhängig vom Standort des Arbeits-
platzes nutzbar sind. 

Dabei können die Mitarbeiter einen Teil ih-
rer Personaldaten selbst verwalten und pfle-
gen (z.B. Adressenänderung, Zeiterfassung, 
Urlaubsantrag oder Seminaranmeldung) 
und verschiedene Formulare stehen zum 
Download bereit. Diese Form der „Selbst-
bedienung“ wird als Employee Self Service 
(ESS) bezeichnet. Neben diesen Business to 
Employee (B2E)-Plattformen existieren auch 
Business to Business (B2B)-Plattformen in 
Form von HR-Portalen, welche den Per-
sonalverantwortlichen über Chat, Foren, 
Newsletter, Archive etc. Informationen, 
Produkte und Dienstleistungen zur täglichen 
Personalarbeit vermitteln (z.B. hr4you.de, 
dgfp.de, competence-site.de, mwonline.de). 
Hauptziel dieser Portale ist damit die Unter-
stützung von Personalverantwortlichen in 
Personalfragen.

Personalbeschaffung
In den vergangenen Jahren hat eine Ver-
änderung beim Einsatz der Rekrutierungs-
methoden stattgefunden. Neben der 
Anzeigenschaltung in Printmedien, der Per-
sonalvermittlung durch Arbeitsagenturen 
bzw. Personalberatern und Mitarbeiter-
empfehlungen gewinnt die internetbasierte 
Form der Personalbeschaffung zunehmend 
an Bedeutung. Noch vor einiger Zeit genügte 
es vielen Unternehmen ihrem Web-Auftritt 
einen Link „Stellenangebote“ hinzuzufügen, 
der auf die freien Stellen des Unternehmens 
aufmerksam machte. Das E-Recruiting (Abb. 
3) geht aber bei der Be-schaffung von zu-
künftigen Mitarbeitern über unternehmen-
seigene Homepages hinaus und beschreibt 
sämtliche internet- und intranetbasierten 
Aktivitäten des Personalmarketings, der 
Personalgewinnung und der Personalaus-
wahl. Dazu gehören neben den genannten 

„Recruiting Pages“ die Schaltung von Stel-
lenanzeigen in Jobbörsen („Posting“) bzw. 
das Suchen in deren Datenbanken („Sour-
cing“), Online-Bewerbungsformulare bzw. 
komplette Online-Bewerbungssysteme so-
wie virtuelle Personalauswahlverfahren. 

Unternehmen nutzen das Internet nicht mehr 
nur zur Veröffentlichung ihrer vakanten Po-
sitionen, sondern fördern zunehmend aktiv 
die elektronische Abwicklung des gesamten 
Bewerbungsprozesses. Siemens z.B. setzt 
ein Online-Recruiting-Spiel („Challenge 
Unlimited“) ein, um von potentiellen neuen 
Mitarbeitern ein aussagekräftiges Persön-
lichkeitsprofil zu erhalten und diese kontak-
tieren zu können. Challenge-Unlimited ist ein 
Online-Assessmenttest, bei dem die Kandi-
daten verschiedene Herausforderungen, 
etwa der Flug durch einen Asteroidengürtel 
oder ein drohender Meteoriteneinschlag, al-
lein oder im Team zu bewältigen haben. Hin-
ter den Aufgaben stehen methodisch abge-
sicherte Testverfahren, die es ermöglichen, 
ein Profil eines Teilnehmers zu erstellen. 
Spieler, deren persönliches Profil am besten 
zu dem Anforderungsprofil von Siemens 
passt, werden dann zu einem persönlichen 
Gespräch eingeladen.

Personaleinsatz
Unternehmen bedienen sich immer häufiger 
den Vorteilen der elektronischen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
und lassen ihre Mitarbeiter über Unterneh-
mens-, Zeit- und Ortsgrenzen hinweg zusam-
men arbeiten. Insbesondere wenn sich die 
Teamzusammensetzung nicht an räumliche 
Verfügbarkeiten, sondern an fachlicher Qua-
lifikation orientieren soll, wie z.B. bei Projek-
taufgaben, eignet sich der Einsatz von virtu-
ellen Teams (Abb. 3). Zudem kommen neue 
flexible Arbeitsformen zum Einsatz, so z.B. die 
Telearbeit (Abb. 3), bei der die Tätigkeit unter-
stützt durch neue Informations- und Kommu-

nikationstechnologien räumlich entfernt vom 
Unternehmensstandort durchgeführt wird 
(z.B. im Home-Office oder in so genannten 
Satelliten- bzw. Nachbarschaftsbüros, bei 
denen ganze Büroeinheiten aus dem Haupt-
gebäude in neue Räumlichkeiten in Wohn-
ortnähe der Mitarbeiter ausgelagert und dort 
Telearbeitsplätze einrichtet werden). Bei der 
Telearbeit der BMW Group z.B. haben die Te-
learbeitskräfte zwei Arbeitsplätze, einen im 
Büro und einen zu Hause. 

Am PC zu Hause arbeiten die Telearbeiter 
regelmäßig an durchschnittlich zwei Ta-
gen pro Woche. Die genaue Verteilung der 
Arbeitszeit erfolgt nach den Erfordernissen 
des Unternehmens und privaten Interessen. 
Die Einbindung in das Datennetz der BMW 
Group und die bestehende Erreichbarkeit 
durch Anrufweiterleitung, Fax und E-mail 
sollen garantieren, dass die Informationen 
so zuverlässig wie im Büro fließen. Mit mo-
biler Telearbeit über Notebook und Handy 
ist es möglich, sich jederzeit und an jedem 
Ort in das Servernetz der BMW Group ein 
zu wählen und zentral verwaltete Informa-
tionen und Dienste abzurufen. 

Personalentwicklung
Die betriebliche Personalentwicklung dient 
der Erhaltung und Verbesserung der Quali-
fikation bzw. Leistung von Mitarbeitern und 
hat das Ziel, Mitarbeiter dazu zu befähigen, 
ihre gegenwärtigen und zukünftigen Aufga-
ben erfolgreich und effizient zu bewältigen. 
Auch hier hat der Einsatz verschiedener 
Informations- und Kommunikationstechno-
logien dazu geführt, dass eine Entkoppelung 
von Zeit und Ort erreicht werden kann. Durch 
die elektronisch gestützte Form des Lernens 
(E-Learning, Abb. 3) kann die Fort- und Wei-
terbildung selbst gesteuert immer und über-
all erfolgen. Denkbar sind folgende Formen:
– CBT (Computer Based Training): Lernpro- 
 gramme, die der Lernende vor Ort, das  
 heißt auf seinem Computer gespeichert  
 hat. Die Lerninhalte werden mittels Text,  
 Bild, Ton, Video und Animation anschau- 
 lich dargestellt. 
– WBT (Web Based Training): Lerninhalte  
 werden nicht über Datenträger verbrei- 
 tet, sondern mit Hilfe des Internets oder  
 Intranets von einem Webserver online  
 abgerufen. Die Einbettung ins Internet  
 bietet den Lernenden im Gegensatz zum  
 CBT vielfältige Möglichkeiten mit Do- 

Electronic Human Resource Management 

 zenten, Tutoren und Mitlernenden zu  
 kommunizieren und zu interagieren. 
– Blended Learning (Hybrides Lernen):  
 Lerninhalte werden sowohl in Präsenz- 
 veranstaltungen als auch Online vermit- 
 telt. Individuelles, betreutes und gemein- 
 sames Lernen wechseln sich ab. Vor  
 allem der Mangel der Lernmotivation  
 soll durch diese E-Learning-Form beho- 
 ben werden.

Bei der Lufthansa AG werden z.B. über 
die Lernplattform „LearnWay“ firmenspe-
zifische Inhalte und Online-Lehrgänge zu 
Themen wie Reservierung, Fluggastser-
vice und auch allgemeines PC-Wissen zur 
Verfügung gestellt. In einem virtuellen Klas-
senraum werden Lerngruppen betreut, die 
einen jeweils für sie angelegten Lehrplan 
durcharbeiten. Das Lernen findet vor Ort 
in den jeweiligen Standorten der Lufthan-
sa AG statt. Lediglich zu den ergänzenden 
Präsenzveranstaltungen müssen die Mitar-
beiter noch anreisen. Dort werden zukünf-
tig verstärkt übungsorientierte Konzepte 
bearbeitet, während Online die Lerninhalte 
und Fakten vermittelt werden.

Abb. 3: Electronic Human 
Resource Management

7 Vgl. Hils/Bahner 2005.

Quellen
Becker, M./Seidel, A. (Hrsg.), Diversity Management, Unternehmens- und Personal-politik der Vielfalt, Schäffer Poeschel: Stuttgart 2006
Hils, M./Bahner, J., Electronic Human Resource Management (E-HRM) in Deutschland, Stuttgart 2005
Stahl, G.K./Mayrhofer, W./Kühlmann, T.M. (Hrsg.), Internationales Personalmana-gement, neue Aufgaben, neue Lösungen, Rainer Hampp Verlag: München und Mering 2005

www.dia.de

12 13



Beurteilung
Neben den allgemeinen Vorteilen der zeit-
lichen und räumlichen Unabhängigkeit, 
die sich durch den Einsatz von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
ergeben spielen beim EHRM noch weitere 
Faktoren eine Rolle:
– Die Personalprozesse werden rationali- 
 siert, wodurch Zeit- und Kostenerspar- 
 nisse eintreten. Im Rahmen des E-Recru- 
 iting z.B. können Online-Stellenanzeigen  
 im Gegensatz zu traditionellen Printan- 
 zeigen kostengünstig weltweit verbreitet  
 werden.
– Die Personalabteilungen werden von den  
 administrativen Routineaufgaben entlas- 
 tet. Das kann, wie im Rahmen des ESS, so  
 weit gehen, dass ein Teil der Aufgaben an  
 die Mitarbeiter delegiert wird und sie da- 
 mit aktiv in die Personalarbeit eingebun- 
 den werden. 
– Die Effektivität und Attraktivität der Per- 
 sonalarbeit wird durch Multimedialität  
 (z.B. Text, Grafik, Animation), Interakti- 
 vität (zwischen Nutzer und System) und  
 Individualisierung erhöht. Der letzte As- 
 pekt kommt vor allem bei E-Learning zum  
 Tragen. Der Lernende ist nicht an feste  
 Zeit- und Lernortvorgaben gebunden. Er  
 kann sein Lerntempo selbst gestalten, ak- 
 tiv Wissen generieren und Lerninhalte  
 nach den individuellen Bedürfnissen er- 
 arbeiten.

Hürden für die praktische Umsetzung von 
EHRM sind häufig:
– Hohe Anfangsinvestitionen für Hard-  
 und Software. Insbesondere für kleine  
 Unternehmen sind Individualentwick- 
 lungen zu teuer und preiswerte Angebote  
 von der Stange gehen oft zu weit an den  
 Weiterbildungsbedürfnissen vorbei.
– Probleme mit der Technik, wie z.B.  
 Schnittstellenprobleme mit bestehen- 
 den Systemen.

– Datenschutzprobleme. Eine Gefahr im  
 Hinblick auf den Datenschutz geht z.B.  
 bei der Telearbeit von der Kommunika- 
 tionsverbindung zwischen Telearbeits- 
 platz und zentraler Arbeitsstätte aus.  
 Unternehmensdaten müssen auf Daten- 
 trägern oder über elektronische Wege  
 zum Telearbeitsplatz transportiert wer- 
 den. Zum Schutz sensibler Daten müssen  
 deshalb auch die Übertragungswege  
 gesichert werden. Zudem besteht im  
 häuslichen Umfeld die Gefahr, dass Fa- 
 milienmitglieder, Verwandte, Nachbarn  
 etc. unerlaubt auf vertrauliche Unterneh- 
 mensdaten oder personenbezogene Da- 
 ten zugreifen.
– Fehlende Akzeptanz sowohl bei den  
 Mitarbeitern als auch bei den Personal- 
 verantwortlichen. Viele Mitarbeiter sehen  
 sich durch eine stetig steigende Informa- 
 tionsflut überfordert. Häufig fehlen auch  
 die notwendigen technischen Fertigkei- 
 ten und Kenntnisse für die eingesetzten  
 Systeme. Beides führt zu Akzeptanzpro- 
 blemen, die sich die sich in Nicht-Nut- 
 zung, Resignation oder Widerstand äu- 
 ßern können.

EHRM – Quo vadis?

Die Ergebnisse einer Erhebung der Univer-
sität Stuttgart zum EHRM in Deutschland 
weisen darauf hin, dass der „Hype“ um 
EHRM bei den Unternehmen abgeklun-
gen ist.7 Nach der anfänglichen Phase der 
Euphorie, in der fast ausschließlich die 
Vorteile des EHRM in den Vordergrund ge-
stellt wurden und eine regelrechte Tech-
nologiebegeisterung vorherrschte, folgte 
eine Phase der Ernüchterung, in der die 
häufig übertriebenen Erwartungen korri-
giert wurden. 

Die derzeitige Situation kann als Konsoli-
dierungsphase gekennzeichnet werden, 

bei der kritisch geprüft wird, bei welchen 
Anwendungen des EHRM tatsächlich die 
oben beschriebenen Vorteile überwie-
gen und welche Anwendungen sich nicht 
bewährt haben. Hierbei ist festzustellen, 
dass sich vor allem das E-Recruiting und 
die E-Administration in der Praxis durch-
gesetzt haben. Das E-Learning hat sich 
nicht in dem Maße entwickelt, wie dies 
die Prognosen noch vor einigen Jahren 
voraussagten. Hier hat sich gezeigt, dass 
Kosteneinsparungen und Rationalisie-
rungseffekte hinter der sozialen Kompo-
nente des Lernens häufig zurück bleiben. 
E-Learning ersetzt nicht traditionelle Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen, sondern 
ergänzt sie, wie im Rahmen des Blended 
Learnings. Zu berücksichtigen ist, dass die 
aktuelle Wirtschaftslage bei vielen Unter-
nehmen zu einer verhaltenen Investitions-
bereitschaft geführt hat und sie sich mit 
größeren Ausgaben für die Anschaffung 
neuer Software und Hardware im Perso-
nalbereich zurückhalten.

Electronic Human Resource Management 

www.dia.de
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Mietverträge rechtssicher gestalten 

www.vwa-freiburg.de

Was auf den ersten Blick einfach er-
scheint, ist in Wahrheit eine juristische 
Herausforderung: Auch wenn man der 
Meinung ist, dass es im Mietrecht nichts 
gäbe, was nicht schon mehrfach ent-
schieden wurde, so hat eine unüber-
schaubare Flut von obergerichtlichen 
und höchstrichterlichen Entscheidungen 
zum Mietrecht für große Rechtsunsicher-
heit gesorgt, obwohl Gerichte eigentlich 
Rechtssicherheit schaffen sollten. Der 
nachfolgende Beitrag versucht eine An-
näherung an das durchaus schwierige, 
fast unlösbare Problem der rechtssi-
cheren Gestaltung von Mietverträgen. 

1. Einleitung: 
Der Gesetzgeber hat in den §§ 535 ff. BGB 
Regelungen über den Mietvertrag ge-
schaffen, die mit Ausnahme einer Miet-
rechtsreform im Jahre 2001 mehr oder 
weniger unverändert dem Stand von vor 
über 100 Jahren entsprechen. Diesen 
gesetzlichen Regelungen steht das aus 
dem Grundgesetz (Art. 2 Abs. 1) abgelei-
tete Prinzip der Vertragsfreiheit gegenü-
ber, im Rahmen der Privatautonomie frei 
entscheiden zu können, mit wem man ei-
nen Vertrag abschließt und mit welchem 
Inhalt. Von dieser „Vertragsgestaltungs-
freiheit“ haben insbesondere Vermieter 
in der Vergangenheit reichlich Gebrauch 
gemacht und ihre Mietverträge so gestal-
tet, wie sie ihren Interessen entsprachen. 
Das Mietrecht des BGB bildet jedoch die 
Grenze der Ausübung dieser Vertrags-
freiheit, wenn es dort vereinzelt heißt, 
dass „eine zum Nachteil des Wohnraum-
mieters abweichende Vereinbarung un-
wirksam ist“. Als Beispiel hierfür sei auf 
§ 551 BGB verwiesen, wonach eine Miet-
kaution höchstens das Dreifache der auf 
einen Monat entfallenden Miete betragen 

darf: Die vertragliche Vereinbarung einer 
höheren Kaution oder die Stellung einer 
zusätzlichen Bürgschaft zur Kaution ist 
daher unwirksam. 

2. Standardmietverträge:
Vermieter verwenden häufig Formularver-
träge aus den verschiedensten Quellen: 
Haus- und Grundeigentümerverbände, 
Verlage oder Rechtsanwälte betätigen 
sich als Herausgeber standardisierter Ver-
träge, die von in der Regel privaten Vermie-
tern in der Hoffnung verwendet werden, 
dass diese Regelungen enthalten, die im 
Zweifel einer gerichtlichen Überprüfung 
stand halten und damit rechtsverbindlich 
sind. Diese Annahme geht leider fehl:

Schon seit langem herrscht Einigkeit da-
rüber, dass es sich bei vorformulierten 
Vertragsbedingungen um „Allgemeine 
Geschäftsbedingungen“ im Sinne der §§ 
305 ff. BGB handelt, da sie einseitig vom 
Vermieter vorgegeben werden.
 
Demzufolge unterliegt der vorformulierte 
Mietvertrag der ständigen AGB-Kontrolle 
durch die Gerichte, die im Falle rechtlich 
unterschiedlicher Beurteilung der Wirk-
samkeit einzelner Vertragsbedingungen zu 
entscheiden haben, ob diese wirksam sind 
oder den Mieter „unangemessen benach-
teiligen“. Letzteres war insbesondere bei 
den sog. „Schönheitsreparaturklauseln“ 
in der Vergangenheit häufig der Fall: Der 
BGH hatte sich mehrfach mit sog. „starren 
Fristenregelungen“, d. h. der Verpflichtung 
des Mieters, in bestimmten (starren) Zeit-
abständen die Wohnung zu renovieren, zu 
beschäftigen und hat diese meist für un-
wirksam erklärt. 

Dies führte jedoch dazu, dass mit einem 
Schlag sämtliche Schönheitsreparatur-
klauseln mit starren Fristenregelungen 

unwirksam sind und damit gerade das ein-
tritt, was die Vermieter verhindern wollten: 
An die Stelle einer unwirksamen vertrag-
lichen Vereinbarung tritt die gesetzliche 
Regelung, die im Falle der Schönheitsrepa-
raturen in § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB vorsieht, 
dass „die Mietsache während der Mietzeit 
vom Vermieter in geeignetem Zustand zu 
erhalten ist“. 

In jüngster Zeit ist im Übrigen zu beobach-
ten, dass es bei Streitigkeiten zu Schön-
heitsreparaturen nicht mehr darum geht, 
ob der Mieter renovieren muss, sondern 
wie, da zwischenzeitlich auch sog. „Farb-
wahlklauseln“ für unwirksam erklärt wur-
den, wonach der Vermieter verlangen 
kann, die Räume in bestimmten Farben zu-
rück zu erhalten oder der Mieter verpflich-
tet wird, während des Mietverhältnisses 
die Mieträume in bestimmten Farben zu 
streichen. 

Eine „geltungserhaltende Reduktion“, d. h. 
eine Rückführung einer vertraglichen Klau-
sel auf den Inhalt, der nach der – gerade 
aktuellen – Rechtsprechung noch zulässig 
ist, wird seit jeher abgelehnt. Nach dem 
„Alles oder Nichts-Prinzip“ kann eine ver-
tragliche Klausel nur wirksam oder unwirk-
sam sein. Ist sie unwirksam, gilt das, was 
der Verwender der betreffenden Klausel 
gerade verhindern wollte: Das Gesetz!
 
3. Rettung durch Individual- 
vereinbarung?
Somit besteht bei der Verwendung jeden 
Formularvertrages das Risiko, dass die 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
noch für wirksam gehaltenen Regelungen 
durch spätere Entwicklungen und Ent-
scheidungen der obersten Gerichte un-
wirksam werden, was sich nur dadurch 
verhindern ließe, dass eine echte Individu-
al-vereinbarung getroffen wird: 

Mietverträge rechtssicher  
gestalten

Hierfür fordert der BGH jedoch, dass der 
Verwender der jeweiligen Klausel diese 
„inhaltlich ernsthaft zur Disposition stellt“, 
d. h. die Bereitschaft des Verwenders/ 
Vermieters, notfalls auch auf die entspre-
chende Klausel vollständig zu verzichten; 
der Nachweis dieser Bereitschaft dürfte für 
den Vermieter äußerst schwierig werden.

Außerdem wird rein formal häufig verges-
sen, die vorformulierte Klausel zu strei-
chen, die durch die Individualvereinbarung 
ersetzt werden soll. Dies führt dazu, dass 
innerhalb eines Vertrages zu ein und dem-
selben Thema zwei unterschiedliche Re-
gelungen enthalten sind, was dazu führt, 
dass der Vertrag insoweit widersprüch-
lich ist (§ 305 c BGB), was wiederum zur 
Unwirksamkeit beider Bestimmungen und 
damit zur Anwendbarkeit der gesetzlichen 
Regelung führt (§ 306 Abs. 2 BGB). 

4. Heilung durch ergänzende  
Regelung?
Erkennen die Vertragsparteien, dass ei-
ne zwischen ihnen getroffene Regelung 
unwirksam ist, können sie dies selbstver-
ständlich im Rahmen der Vertragsfreiheit 
durch eine wirksame Regelung ersetzen. 
Allerdings dürfte die Bereitschaft des Ver-
tragspartners, z. B. des Mieters zur nach-
träglichen Heilung einer unwirksamen 
Klausel eher gering ausgeprägt sein. 

Viele Vermieter wünschen sich daher 
eine Klausel im Mietvertrag, die auch 
künftig unwirksam werdende Klauseln 
ersetzt. Solche „salvatorischen Klau-
seln“, wonach sich die Vertragsparteien 
verpflichten, eine bereits bei Vertragsab-
schluss unwirksame Bestimmung oder ei-
ne künftig unwirksam werdende Bestim-
mung durch eine wirksame Bestimmung 
zu ersetzen, sind jedoch intransparent (§ 
307 Abs. 1 Satz 2 BGB), da der Mieter bei 

Vertragsabschluss nicht erkennen kann, 
welche Ersatzregelung für den Fall der 
Unwirksamkeit einer Regelung gelten soll. 
Außerdem wird dadurch das o. g. Verbot 
der geltungserhaltenden Reduktion um-
gangen.

Eine Klausel, wonach der Vermieter im 
Falle der Unwirksamkeit einer Regelung 
diese einseitig durch eine wirksame Re-
gelung ersetzen kann, ist ohnehin unwirk-
sam, da Vertragsänderungen stets nur 
einvernehmlich erfolgen können. 

5. Ausdehnung der ABG-Rechtsprech-
ung auf gewerbliche Mietverträge
Lange Zeit haben es Vermieter vorgezogen, 
Mietverträge mit gewerblichen Mietern 
abzuschließen, da dort der Grundsatz der 
Vertragsfreiheit noch „ausgelebt“ werden 
konnte: Gewerbliche Mieter waren lange 
Zeit durch die Rechtsprechung weniger 
stark geschützt, eine AGB-Kontrolle fand 
im Wesentlichen nicht statt. 

Dies hat sich in den letzten Jahren ge-
ändert: Die höchstrichterliche Recht-
sprechung erklärt immer mehr auch 
vorformulierte Vertragsbedingungen in 
gewerblichen Mietverträgen, gerade 
auch im Bereich der Schönheitsrepara-
turen wegen einer „unangemessenen 
Benachteiligung“ des Mieters (§ 307 Abs. 
1 S. 1 BGB) für unwirksam. Dies betrifft 
Schönheitsreparaturklauseln ebenso wie 
Betriebspflichten, Indexklauseln, die Um-
lagefähigkeit von Betriebskosten und Auf-
rechnungsklauseln. 

Dagegen (noch) wirksam sind Verein-
barungen über höhere Kautionen als im 
Wohnraummietrecht sowie Zeitmietver-
träge, sofern und soweit sie dem Schrift-
formerfordernis des § 550 BGB genügen. 

Fazit: Die rechtssichere Gestaltung eines 
Mietvertrages kann immer nur eine ju-
ristische Momentaufgabe sein. Ob und 
für wie lange bestimmte Vertragsinhalte 
wirksam bleiben, hängt allein von den 
„Launen“ des BGH ab. Zum Trost sei an-
gemerkt, dass es noch immer Mieter gibt, 
die nach dem Grundsatz „pacta sunt ser-
vanda“ handeln und ihre vertraglichen 
Verpflichtungen erfüllen, auch wenn sie 
dies nach der gerade aktuellen Rechtspre-
chung eigentlich nicht müssten.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in 
einem Seminar der Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie am 16.11.2010 (Infos 
unter www.vwa-freiburg.de).

Autor: Dr. Markus Klimsch 
siehe Seite 23
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Probleme mit Suchtmitteln von Be-
schäftigten haben wesentliche Auswir-
kungen auf die Arbeitswelt. Sie schä-
digen nicht nur die eigene Gesundheit 
sondern stellen wegen des erhöhten 
Unfallrisikos eine Gefährdung für alle 
dar. Neben der Gefährdung der Arbeits-
sicherheit wird das Betriebsklima nega-
tiv beeinflusst, die Produktivität nimmt 
ab und die Arbeitsabläufe werden nicht 
mehr eingehalten. Führungskräfte, Per-
sonalverantwortliche und Betriebs- und 
Personalräte stehen in besonderer Ver-
antwortung sich diesen Auswirkungen 
zu stellen. Häufig wird dieses heikle 
Thema aufgrund mangelnder Informati-
onen und Handlungssicherheit gemie-
den, die Betroffenen nicht angespro-
chen und so dazu beigetragen, dass 
sich die Probleme chronifizieren und 
sich die betrieblichen Auswirkungen 
verstärken. Gleichzeitig haben sich 
bestimmte Vorgehensweisen mit den 
Beschäftigten und betriebliche Inter-
ventionsstrategien bewährt.   

Zahlen Daten Fakten 
Alkohol und Tabak stellen zahlenmäßig 
in Deutschland das größte Suchtproblem 
dar. Die Deutsche Hauptstelle für Sucht-
fragen (DHS) nennt in ihrem Jahrbuch 
2010 folgende Zahlen:

•	   Insgesamt konsumieren 9,5 Millionen 
Menschen in gesundheitlich riskanter 
Weise Alkohol, d.h. sie konsumieren 
täglich mehr als 12 g (Frauen) bzw. 24 g 
(Männer) reinen Alkohol. Von den 
9,5 Millionen Menschen konsumie-
ren 2,0 Millionen missbräuchlich und                   
1,3 Millionen abhängig Alkohol. Jähr-
lich sterben über 73.000 Menschen an 
den Folgen des Alkohols.

•	   16,6 Millionen Menschen rauchen in 
Deutschland, 3,8 Millionen gelten als 
abhängig. Jährlich sterben ca. 140.000 
Menschen an den Folgen des Tabak-
konsums.

•	   Schätzungsweise 1,4 Mio. Menschen 
sind abhängig von Medikamenten mit 
Suchtpotenzial, davon 1,1 – 1,2 Mio. 
von Beruhigungsmitteln und weitere 
300.000 – 400.0000 von anderen Arznei-
mitteln.

•	   645.000 Menschen sind Konsumenten 
illegaler Drogen (Heroin, Kokain, Am-
phetamine), 2,4 Mio. sind Cannabis-
konsumenten. Einen missbräuchlichen 
Cannabiskonsum praktizieren 380.000 
Menschen, 220.000 Menschen sind ab-
hängig von Cannabis. Jährlich sterben 
ca. 1500 Menschen an den Folgen des 
Konsums illegaler Drogen.

•	   Zudem muss von einer hohen Zahl von 
Verhaltenssüchten (Glückspiel-, Medi-
en- und Esssucht) ausgegangen wer-
den. Hierzu gibt es keine verlässlichen 
Zahlen.

Begriffsklärung: 
Missbrauch oder Abhängigkeit 
Von Missbrauch spricht man, wenn die 
Substanz trotz dadurch entstehender 
sozialer, beruflicher, psychischer oder 
körperlicher Probleme weiterkonsumiert 
wird oder z.B. Alkohol in ungeeigneten 
Situationen wie z.B. beim Autofahren, 
währen der Arbeitszeit, in der Schule 
oder während der Schwangerschaft kon-
sumiert wird.

Nach geltenden Diagnosekriterien liegen 
bei Substanzabhängigkeit mindestens 
drei der folgenden Merkmale vor:

•	   Starkes Verlangen/Zwang, die Substanz 
zu konsumieren

•	   Verlust der Kontrolle über Beginn, 
Menge, Beendigung

•	   Toleranzentwicklung 
•	   Körperliche Gewöhnung
•	   Entzugssyndrom
•	   Erfolglose Versuche den übermäßigen 

Konsum zu verringern
•	   Einschränkung von beruflichen oder 

sozialen Kontakten und Aktivitäten 

Dabei unterscheidet man zwischen kör-
perlicher und psychischer Abhängigkeit. 
Je nach Substanz steht eines von beiden 
stärker oder ausschließlich im Vorder-
grund. Die Alkoholabhängigkeit zeigt 
sich sowohl im körperlichen als auch im 
psychischen Bereich.

Auswirkungen auf die Arbeit 
am Beispiel Alkohol
Im Durchschnitt sind 3 % aller im Betrieb 
Beschäftigten alkoholabhängig, weitere 
5 % gelten als alkoholgefährdet. Der 
betriebswirtschaftliche Schaden, der 
durch Sucht am Arbeitsplatz entsteht, ist 
immens, z. B. durch Fehlzeiten und Krank-
heitszeiten aber auch durch Minderlei-
stung. Denn Alkoholabhängige 

•	   fehlen 16-mal häufiger unentschuldigt
•	   sind mehr als doppelt so häufig krank
•	   sind 1,4-mal häufiger nach Unfällen 

fehlend
•	   erbringen nur 75 % ihres normalen Lei-

stungsvermögen

Jeder 5. Arbeitsunfall ist nachweislich al-
koholbedingt. Die Deutsche Hauptstelle 
für Suchtfragen (DHS) beziffert die jähr-
lichen Einbußen bei einer Firma mit 500 
Beschäftigten auf rund 160.000 .

Diese Schätzungen sollen Alkoholab-
hängige nicht stigmatisieren! Vielmehr 

Sucht am Arbeitsplatz

geht es darum, Personalverantwortliche 
in den Betrieben auf die Signale und 
den Nutzen betrieblicher Interventionen 
aufmerksam zu machen, die bei Alkohol- 
oder anderweitigem Substanzmissbrauch 
im Arbeitsalltag auftreten. Aufgrund der 
enormen Auswirkungen wird von Fach-
leuten die sogenannte „Punktnüchtern-
heit“ in Unternehmen gefordert. D.h. als 
oberstes Ziel sollte die „Null Promille“ 
am Arbeitsplatz gelten. Denn nur ein kla-
rer Kopf kann denken, planen und sicher 
handeln.

Typische Signale und Reaktionen
Hier sind kurzfristige Auffälligkeiten in 
Folge von akuter Alkoholisierung oder 
auch Entzug (z. B. Händezittern, Schweiß-
ausbrüche, verwässerte Sprache, Alko-
holfahne) und längerfristige Folgen zu 
unterscheiden. So können Auffälligkeiten 
im Arbeits- und Sozialverhalten auf miss-
bräuchlichen Konsum oder Abhängigkeit 
hinweisen, wie z.B.

•	   wiederholtes Zuspätkommen aufgrund 
eines Katers, Konzentrationsprobleme 
oder Leistungsschwankungen bei ins-
gesamt abnehmender Arbeitsqualität,

•	   Unzuverlässigkeiten, z. B. das Verges-
sen von Terminen und Absprachen so-
wie Kundenbeschwerden,

•	   zunehmende, oft erhebliche Kurzfehl-
zeiten, aber auch längerfristige Ausfälle; 

•	   ehemals kontaktfreudige Mitarbeiter 
ziehen sich zurück, dem Kontakt zu 
Vorgesetzten wird ausgewichen oder 
auch umgekehrt,

•	   Stimmungsschwankungen, besondere 
Reizbarkeit und Kritikempfindlichkeit.

Erfahrungsgemäß gleichen Kollegen und 
Vorgesetzte zunächst diese Defizite oft 
aus und übernehmen die Arbeit und Ver-

antwortung des Betroffenen. Gleichzeitig 
wird über den Betreffenden wird hinter 
seinem Rücken geredet und er wird zu-
nehmend isolierter.

Ab einem gewissen Zeitpunkt entsteht 
im Mitarbeiterkreis eine offene Unzufrie-
denheit, wobei dann schnelle oft radikale 
Lösungen durch den Vorgesetzten gefor-
dert werden.

Die Ambivalenz des Vorgesetzten
Die direkten Vorgesetzten sind die erste 
betriebliche Instanz für die Betroffenen. 
Von ihnen hängt ab, ob betriebliche Maß-
nahmen eingeleitet werden. Sie sind 
beim Thema Suchtmittel oft unsicher und 
zögern bei der direkten Ansprache. Dies 
kann vielfältige Gründe haben:

•	   Mitarbeiter, die unter Alkohol- oder 
Drogeneinfluss auffallen, müssen nicht 
unbedingt abhängig sein. Oft wird so 
lange gewartet, bis man eindeutige 
Beweise für eine Abhängigkeit hat. 

•	   Abhängige Mitarbeiter fallen nicht im-
mer direkt auf. Vielfach wissen Vorge-
setzte und Kollegen auch, dass Mitar-
beiter abhängig sind, aber sie arbeiten 
in einer Weise, die nicht unmittelbar 
zu beanstanden ist: Häufig ist nicht ein 
direkter Alkohol- oder Drogeneinfluss 
erkennbar, sondern nur Signale wie z. B. 
Fehlzeiten oder Leistungsprobleme, 
deren Hintergrund zunächst unklar ist.

Solche Anzeichen können aber auch Si-
gnal sein für eine nicht stoffgebundene 
Sucht (z. B. Spielsucht) oder aber für an-
dere psychische Probleme (im familiären 
Bereich, Burn-Out, Entwicklungskrisen 
u. a.). Die Vorgesetzten sollten deshalb 
eigenständige Diagnosen unbedingt ver-
meiden. Stattdessen sollten sie 
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1. bei akuter Alkoholisierung oder Ver-
dacht auf anderen Suchtmittelkonsum im 
Sinne der Unfallverhütung richtig handeln 
und 
2. bei andauernden Auffälligkeiten und  
Verdachtsmomenten die Fakten, ihre Ein-
drücke und Wahrnehmungen gegenüber 
dem betroffenen Mitarbeiter klar und 
deutlich ansprechen und auf Verbesse-
rung hinarbeiten. 

Handeln in akuten Fällen
Ein Mitarbeiter kommt morgens verspätet 
zur Arbeit. Er sieht müde und erschöpft 
aus, schwankt leicht beim Gehen und 
er riecht nach Alkohol - Dies könnte ein 
Szenario sein, bei dem ein Vorgesetzter 
unabhängig von einem möglichen Sucht-
problem handeln muss.

Grundsätzlich ist bei Akutsituationen 
direktes, klares und sicheres Handeln 
notwendig. Verbindliche Regeln machen 
Sinn, denn sie schaffen Transparenz und 
Gleichbehandlung der Beschäftigten und 
geben Führungskräften Sicherheit im Um-
gang mit Betroffenen. Grundlage eines 
solchen Vorgehens sind die Unfallverhü-
tungsvorschriften (BGV/GUV A1§§7,15): 

•	   Bei Verdacht auf Arbeits-/Dienstun-
fähigkeit prüft und entscheidet der 
Vorgesetzte, ob der Betroffene ohne 
Gefahr für sich und Andere weiter be-
schäftigt werden kann

•	   Der Vorgesetzte ist gehalten, auch 
Hinweisen aus der Mitarbeiterschaft 
nachzugehen

•	   Entscheidungskriterium der ist die 
allgemeine Lebenserfahrung und der 
„Beweis des ersten Anscheins“

•	   Der Vorgesetzte kann als Beweishilfe 
eine weitere Person hinzu ziehen, z. B. 
die Arbeitnehmervertretung 
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•	   Der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, 
sich zum Gegenbeweis z. B. einem Al-
koholtest zu unterziehen

•	   Beim Entfernen vom Arbeitsplatz trägt 
der Arbeitgeber die Verantwortung für 
den sicheren Heimweg – bis zur Woh-
nungstür

Die Verantwortlichen müssen also nicht 
erkennen, welche Substanz konsumiert 
wurde und den Beweis liefern, dass der 
Mitarbeiter „berauschenden Mitteln“ 
konsumiert hat. Er entscheidet nur über 
die Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten 
und dazu reichen seine Lebenserfahrung 
und sein erster Eindruck aus. Der Vorge-
setzte kann sich einen weiteren Vorge-
setzten als Unterstützung und Zeugen ho-
len. Der Vorgang und die Auffälligkeiten 
sollten schriftlich festgehalten werden 
und der Betriebs-/Personalrat informiert 
werden.

Ist der Mitarbeiter mit der Feststellung sei-
ner Arbeitsunfähigkeit nicht einverstan-
den, sollte ihm die Möglichkeit geboten 
werden, sofort durch eine medizinische 
Untersuchung (z. B. beim Betriebs- oder 
Hausarzt) den Gegenbeweis anzutre-
ten. Außerdem hat der Vorgesetzte den 
Heim- oder Arzttransport zu veranlassen 
und zu verantworten: Dies bedeutet, dass 
die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers bis 
zur Haustür reicht. Bewährt hat sich z. B., 
wenn Betriebe  dann Angehörige bitten, 
den Mitarbeiter abzuholen.

Dies sind die wichtigsten Verhaltensre-
geln im akuten Notfall. Der Beschäftigte 
sollte am nächsten Arbeitstag auf den 
Vorfall angesprochen werden. Darüber 
hinaus müssen längerfristige Interven-
tionsstrategien im Unternehmen entwi-
ckelt und implementiert werden.

Interventionskonzept bei 
längerfristigen Auffälligkeiten
Eine langfristige Interventionsstrategie 
zielt auf eine grundlegende Verhaltens-
änderung beim betroffenen Mitarbeiter 
ab. Dies gilt auch für Fälle, in denen sich 
keine akute Beeinflussung durch Sucht-
mittel zeigt und der Hintergrund für die 
Auffälligkeiten unklar ist. Erste unspezi-
fische Auffälligkeiten sollten frühzeitig 
in Form eines vertraulichen Fürsorgege-
sprächs zwischen dem Betroffenen und 
dem Vorgesetzten thematisiert werden. 
Dabei soll die Sorge um den Mitarbeiter 
und Möglichkeiten der positiven Verän-
derungen im Vordergrund stehen. Das 
Fürsorgegespräch hat keinen disziplina-
rischen Charakter!

Bei wiederholten oder schwerwiegenden 
Verletzungen der arbeitsrechtlichen Ver-
pflichtungen mit Suchtmitteleinfluss oder 
mit unklarem Hintergrund ist ein Klärungs-
gespräch nötig. Dabei liegen wiederholte 
oder schwerwiegende Verletzungen der 
arbeitsrechtlichen Verpflichtungen vor. 
Diese werden schriftlich festgehalten 
und ergänzt durch eine klare und präzise 
Aussage bezüglich der künftigen Erwar-
tungen und der weiteren Schritte. Weiter 
werden Beratungs- und Unterstützung-
sangebote aufgezeigt und ein weiteres 
Gespräch nach ca. 6 Wochen vereinbart.
Zeigen sich dann nach dieser Interventi-
on keine weiteren Probleme, so sollte der 
Vorgesetzte dem betroffenen Mitarbeiter 
die positive Verhaltensänderung im Rück-
meldegespräch bestätigen.

Treten dagegen weitere Schwierigkeiten 
auf, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 
Missbrauch bzw. Abhängigkeit beruhen, 
so bietet sich ein mehrstufiges Vorgehen 
(sogenannte Stufenplangespräche) an. 
Ziel ist hierbei, in einer Kombination der 

Beanstandung von Fakten, Hilfsangebo-
ten und Konsequenzen für andauernde 
Verstöße den Betroffenen zu motivieren, 
sein Verhalten zu ändern und hierfür ggf. 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dabei wer-
den die konkreten Verstöße und Auffäl-
ligkeiten geschildert, die Vermutung des 
Zusammenhangs mit dem Substanzge-
brauch geäußert und die Erwartungen an 
zukünftiges Verhalten benannt. Gleichzeit 
wird auf Hilfsangebote (Suchtberatungs-
stellen) verwiesen und Konsequenzen 
bei weiteren arbeitsrechtlichen Pflicht-
verletzungen aufgezeigt. Auch hier wird 
ein weiteres Gespräch vereinbart.

In mehreren Stufenplangesprächen (4 – 5) 
wird auf die Erfüllung der Arbeitspflich-
ten hingearbeitet unter Einbeziehung sich 
Hilfsangeboten und Konsequenzen bei 
fortgesetzten Verletzungen der arbeits-
rechtlichen Verpflichtungen. Ziel eines 
Stufenplans ist niemals die Kündigung, 
diese kann jedoch der letzte Schritt sein. 
Ein Eingeständnis der Abhängigkeit ist in 
der Motivationsphase nicht zu erwarten 
und nicht zu fordern. Betroffene erleben 
das Ansprechen ihres Problems als An-
griff auf ihre Identität.

Wege aus der Abhängigkeit
Der Weg aus der Abhängigkeit verläuft 
über verschiedene Phasen:

•	   Motivation und Ausstieg
•	   Körperlicher Entzug
•	   Psychische Entwöhnung
•	   Nachsorge

Bei diesen Phasen bieten die regionalen 
Fachstellen Sucht oder Suchtberatungs-
stellen Unterstützung an. Sie sind neben 
den Selbsthilfegruppen die ersten Anlauf-
stellen für die Betroffenen, die Angehöri-
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gen und alle, die mit Abhängigen zu tun 
oder Fragen zu Sucht haben. Ziel einer 
betrieblichen Intervention muss es daher 
sein, den betroffenen Beschäftigten dazu 
zu bewegen, sich Hilfe in einer Suchtbe-
ratungsstelle zu holen. Hier werden dann 
in Kooperation mit dem Betrieb Möglich-
keiten erörtert, welche Behandlungs-
formen in Frage kommen und wie die 
weiteren Schritte aussehen können. 

Darüber hinaus bieten die Suchtbera-
tungsstellen für Betriebe weitere Unter-
stützungsmöglichkeiten an. Hierzu zählen 
Seminare für Vorgesetzte zur Erkennung 
der Suchtproblematik und Einüben von 
Gesprächssituationen werden, Coaching 
in Einzelfällen, Beratung bei der Entwick-
lung und Implementierung von Betriebs-/
Dienstvereinbarung und vieles mehr. 
Die örtlichen Fachstellen und Suchtbe-
ratungsstellen können Sie über die DHS 
erfahren (s.u.).

Quellen:

•	   DHS - Deutsche Hauptstelle für Sucht-
fragen e.V. (Hrsg.), Jahrbuch 2010, 
Neulandverlag 

•	   Rummel, Martina/ Rainer, Ludwig/ 
Fuchs, Reinhard (2004): Alkohol im Un-
ternehmen.

•	   DHS – Deutsche Hauptstelle für Sucht-
fragen e.V. (Hrsg.) (2006): Substanzbe-
zogene Störungen am Arbeitsplatz. 
Eine Praxishilfe für Personalverant-
wortliche, Hamm: Warlich.

Kontakte
Weiterführende Informationen und Kon-
taktadressen finden Sie:

•	   Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 
e.V. (DHS) www.dhs.de

•	   Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung www.bzga.de

•	   Baden-Württembergischer Landesver-
band für Prävention und Rehabilitation 
gGmbH www.bw-lv.de 
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Süchtige Arbeitnehmer sind ein immer 
größer werdendes Problem im Arbeitsle-
ben: Aus den unterschiedlichsten Grün-
den geraten immer mehr Arbeitnehmer in 
Abhängigkeit von Drogen oder Medika-
menten und verursachen dadurch nicht 
nur einen erheblichen volkswirtschaft-
lichen Schaden durch suchtbedingte 
Arbeitsausfälle, sondern werfen auch 
schwierige arbeitsrechtliche Fragen 
auf, die in diesem Beitrag angesprochen 
werden. 

Dabei wird im Nachfolgenden davon aus-
gegangen, dass bei einer „Sucht“ eine 
nicht mehr vom Willen des Arbeitneh-
mers gesteuerte Abhängigkeit von Sucht-
mitteln vorliegt, die sich störend auf das 
Arbeitsverhältnis auswirkt. Nach ganz 
herrschender Meinung liegt im Falle einer 
solchen Sucht eine Krankheit vor, weshalb 
diese Fälle vom reinen (suchtunabhän-
gigen) Alkoholkonsum am Arbeitsplatz zu 
unterscheiden sind:

1. Da es keine gesetzliche Vorschrift gibt, 
die Arbeitnehmern von vornherein den 
Konsum von Alkohol am Arbeitsplatz ver-
bietet, kann dies lediglich der Arbeitgeber 
entweder im Rahmen der arbeitsvertrag-
lichen Regelungen, einer Betriebsverein-
barung oder durch Ausübung seines Di-
rektionsrechts verhindern. Verstößt dann 
ein Arbeitnehmer gegen das im Betrieb 
bestehende Verbot, beispielsweise des 
Konsums von Alkohol, kann er abgemahnt 
und im Wiederholungsfalle verhaltensbe-
dingt gekündigt werden. 

Dies setzt jedoch ein steuerbares Ver-
halten voraus („der Arbeitnehmer will 
nicht, obwohl er kann“) im Unterschied 
zum suchtbedingten Verhalten („der Ar-

beitnehmer kann nicht, obwohl er will“). 
Dabei geht es allein um die nicht (mehr) 
willensgesteuerte Sucht, wobei der Blick 
lediglich auf die sog. „stoffgebundenen“ 
Süchte wie Medikamente, Alkohol o. a. 
(illegale) Drogen gerichtet wird. „Stoffun-
gebundene“ Süchte wie Kauf-, Spiel- oder 
Arbeitssucht bleiben außer Betracht. 

Aufgrund ihrer Fürsorgepflicht, aber auch 
im eigenen Interesse sollten Arbeitgeber 
– sofern aufgrund der Betriebsgröße 
und der betrieblichen Strukturen mög-
lich – präventiv tätig werden: Neben in-
nerbetrieblichen Aufklärungs- und Infor-
mationsveranstaltungen könnte z. B. der 
Verkauf und der Konsum von Alkohol im 
Betrieb eingestellt bzw. untersagt werden, 
so dass ein „gesundes Klima“ geschaffen 
wird. Je geringer die Möglichkeiten des 
(unbeobachteten) Konsums, desto höher 
das Risiko des Arbeitnehmers, entdeckt zu 
werden, was zumindest den Konsum in die 
arbeitsfreie (Frei-)Zeit verlegt.

2. Fällt ein Arbeitnehmer durch Verspä-
tungen, Arbeitsrückstände, Leistungs-
mängel, Unkonzentriertheit und/oder 
äußere Erscheinungsmerkmale wie eine 
ungepflegte Erscheinung oder suchtty-
pische Merkmale (verwaschene Ausspra-
che, fahrige Bewegungen, trüber Blick 
etc.) oder eine ungewohnte Aggressivität 
auf, sollte der Arbeitgeber (oder der un-
mittelbare Vorgesetzte der betreffenden 
Person) diese unmittelbar unter vier Au-
gen ansprechen und mögliche Maßnah-
men sowie die arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen besprechen. Im Idealfall ist sich 
der Arbeitnehmer des Problems bewusst 
und gesteht dies – gegenüber sich selbst 
und dem Arbeitgeber – ein und ist für eine 
entsprechende Unterstützung bei der Be-
wältigung der Sucht dankbar. Viele Süch-
tige bestreiten jedoch eine Abhängigkeit 

und begründen ihre Auffälligkeiten mit 
vorübergehenden (beruflichen und/oder 
privaten) Problemen. 

Sofern tatsächlich eine Ursache im Be-
trieb liegen sollte (kürzliche Versetzung, 
neuer Vorgesetzter, ständige Arbeitsü-
berlastung, „Mobbing“ oder auch nur die 
Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes), 
sollte hierauf seitens des Betriebes rea-
giert werden. 

Soweit die Ursache für eine Sucht im pri-
vaten Bereich liegt, ist die Einflussmög-
lichkeit des Arbeitgebers naturgemäß be-
grenzt. Dem Arbeitnehmer sollten jedoch 
die Auswirkungen seiner Sucht auf das 
Arbeitsverhältnis mit aller Deutlichkeit vor 
Augen geführt und eine entsprechende 
Therapie empfohlen werden. Mit Zustim-
mung des Arbeitnehmers und bei entspre-
chender Bereitschaft des Arbeitgebers 
können selbstverständlich auch Nicht-
Betriebsangehörige miteinbezogen wer-
den. 

Sofern noch nicht vorhanden, sollten spä-
testens jetzt strikte Regeln – ggf. nur für 
den betroffenen Arbeitnehmer – aufge-
stellt werden, wozu das Direktionsrecht 
des Arbeitgebers ausreichende Möglich-
keiten bietet.

3. Ist der Arbeitnehmer uneinsichtig oder 
nicht bereit, sich selbst seine Abhängig-
keit und die Notwendigkeit von Gegen-
maßnahmen einzugestehen und führt die 
Suchterkrankung zu einer erheblichen Be-
einträchtigung der Interessen des Arbeit-
gebers durch häufige Kurzerkrankungen 
oder längere anhaltende Erkrankungen, 
kann der Arbeitgeber eine sog. personen-
bedingte Kündigung in Erwägung ziehen:

Sucht am Arbeitsplatz –  
eine Betrachtung aus  
arbeitsrechtlicher Sicht

Da eine Kündigung stets das „letzte Mittel“ 
des Arbeitgebers zu sein hat, muss er zuvor 
prüfen, ob es nicht ein „milderes Mittel“ 
gibt, welches den Arbeitnehmer weniger 
hart trifft. Sofern daher arbeitsplatzbe-
dingte Ursachen für die Suchtabhängigkeit 
in Betracht kommen, müsste der Arbeit-
geber versuchen, diese Ursachen durch 
z. B. eine Versetzung oder der Zuweisung 
anderer Aufgabengebiete zu beseitigen. Ist 
dies nicht der Fall, ist eine Kündigung erst 
und nur dann zulässig, wenn der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer eine sog. „negative 
Prognose“ erteilen muss, wonach sich die 
Suchterkrankung des Arbeitnehmers in 
absehbarer Zeit nicht heilen lässt und so-
mit dem Arbeitgeber eine Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses mit diesem Arbeitneh-
mer nicht mehr zuzumuten ist. 

Wie bei jeder Kündigung ist auch hier 
eine Interessensabwägung durchzufüh-
ren zwischen dem Interesse des Arbeit-
nehmers an der Aufrechterhaltung des 
Arbeitsverhältnisses und dem Interesse 
des Arbeitgebers an seiner Beendigung. 
Als Indiz für eine Negativprognose dient z. 
B. eine mehrfach nicht angetretene oder 
zwar angetretene, aber abgebrochene 
(Entziehungs-)Therapie.

Eine solche Kündigung hat manchmal 
auch für den betroffenen Arbeitnehmer 
„heilende“ Wirkung: Jetzt spätestens 
wird dem Arbeitnehmer bewußt, wie sehr 
seine Abhängigkeit sein Leben bestimmt. 
Diese Erkenntnis führt gelegentlich dazu, 
dass der Arbeitnehmer dann (endlich) die 
Notwendigkeit eigenen Handelns erkennt. 
Verständnisvolle Arbeitgeber bauen dem 
Arbeitnehmer eine „Brücke“ dadurch, 
dass sie ihm die Wiedereinstellung garan-
tieren, wenn er nach einem bestimmten 
Zeitablauf von z. B. einem Jahr nachweist, 
geheilt und abstinent zu sein. 

Fazit: Der erfahrene und fürsorgliche Ar-
beitgeber wird in seinem Unternehmen 
klare Verhaltensregeln für den Umgang 
mit Drogen aufstellen, ggf. gemeinsam 
mit dem Betriebsrat im Rahmen einer Be-
triebsvereinbarung, so dass jeder Arbeit-
nehmer von vornherein weiß, was erlaubt 
bzw. nicht erlaubt ist.

Im eigenen betrieblichen, aber auch im 
Interesse des Arbeitnehmers sollten Ar-
beitgeber bei auffälligem Suchtverhalten 
unmittelbar reagieren, zunächst mit dem 
nötigen Verständnis und der Bereitschaft 
zur Suchtbekämpfung, notfalls aber auch 
durch arbeitsrechtliche Maßnahmen bis 
hin zur Kündigung.

Ein „Aussitzen des Problems“ nützt kei-
nem der Beteiligten und führt lediglich 
zu einem gewissen „Gewöhnungseffekt“ 
und dies zum Nachteil des Betriebes und 
der übrigen Arbeitnehmer, die letztlich die 
Leidtragenden sind, wenn es zu immer 
mehr suchtbedingten Arbeitsausfällen 
oder Fehlern bei der Arbeit kommt. 

Falsch verstandene Kollegialität liegt im 
Übrigen vor, wenn suchtabhängige Arbeit-
nehmer von ihren Kollegen gedeckt und ih-
re Fehler kaschiert werden: Der Süchtige 
fühlt sich sicher und hat keinerlei Anreize, 
sein Suchtverhalten zu ändern. Demzufol-
ge sollte zunächst das Gespräch mit dem 
Süchtigen selbst, bei fruchtlosem Verlauf 
jedoch auch mit dem Vorgesetzten ge-
sucht werden. Eine arbeitsvertragliche 
Pflicht hierzu besteht zwar nicht, gleich-
wohl liegt eine entsprechende Meldung im 
Interesse aller Beteiligten. 

Sucht am Arbeitsplatz II  
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Es ist am späten Nachmittag und Herr 
Kästner ist immer noch stinksauer. Beim 
Mittagessen in der Kantine hat sich seine 
Kollegin, Frau Meinhard, vor versammelter 
Mannschaft über ihn lustig gemacht. Sie be-
zeichnete ihn als einen unverbesserlichen 
Erbsenzähler, der wahrscheinlich noch 
abends im Bett über Zahlen nachdenke. 
Herr Kästner war leider nicht so geistes-
gegenwärtig, um ihren Angriff gekonnt zu 
kontern. Jetzt regt er sich noch mehr über 
seine Sprachlosigkeit als über die Frechheit 
seiner Kollegin auf.

Es ist ärgerlich, wenn uns im Moment einer 
Beleidigung oder eines dummen Spruchs 
einfach die Spucke weg bleibt. Wir merken, 
dass wir reagieren müssten, aber es fehlt 
uns die Schlagfertigkeit. Hinterher sind wir 
klüger und hätten viele Ideen, wie wir uns 
verteidigen könnten – aber nun ist es zu spät. 
Schlagfertigkeit lässt sich jedoch trainieren, 
so dass Sie in Zukunft nicht der Dumme sein 
müssen, der sprachlos und ohnmächtig da 
steht. Es ist ein wichtiges Instrument einer 
klugen Selbstbehauptung.

Schlagfertigkeit äußert sich im spontanen 
und souveränen Reagieren auf Beleidi-
gungen und Provokationen. Ein persönlicher 
Angriff wird gekontert, indem Sie „das Spiel“ 
souverän mitspielen. Der Ball, der Ihnen 
zugespielt wird, wird wieder elegant ins geg-
nerische Feld zurückgegeben. Das geschieht 
meist überraschend für den Angreifer, weil 
dieser entweder mit Ihrer Sprachlosigkeit, 
einem Gegenangriff oder einer Rechtfer-
tigung gerechnet hat. Das wäre die auto-
matische Reaktionsweise gewesen: Sich 
getroffen fühlen und damit zum Spielball des 
Gegenübers zu werden. Souveränität meint 
jedoch etwas anderes. Statt sich provozieren 
zu lassen mit all den erhitzten Emotionen, soll 

die Handlungsfreiheit bewahrt bleiben. Der 
ausgelegte Köder wird nicht gefressen! 

Schlagfertigkeit muss deutlich von Unver-
schämtheit abgegrenzt werden. Es gilt ange-
messen auf einen Angriff zu reagieren. Das 
Maß an Frechheit, das im Angriff liegt, darf 
durchaus auch im Kontern enthalten sein. 
Das gibt der Abwehr auch die nötige Würze. 
Eine Überreaktion wäre dagegen nur eine 
Unverschämtheit und Flegelei. Aber auch ei-
ne plumpe Retourkutsche wäre zu wenig, um 
als schlagfertig zu gelten. Der nötige Überra-
schungseffekt stellt sich erst ein, wenn wir 
uns auch als geistreich erweisen.

Beispiel: Thomas sagt zu Christine: „Du bist 
eine dumme Nuss!“ Christine entgegnet: Und 
du ein blöder Ochse!“ 

Ist das schlagfertig? Gewiss nicht. Die Re-
aktion ist zwar keine Überreaktion und des-
wegen angemessen. Aber sie ist plump, d.h. 
geistlos. Es fehlt der Witz.

Wer schlagfertig werden will, kann im üb-
rigen viel vom Witze erzählen lernen. Denn 
der Witz bezieht seinen Effekt immer aus dem 
überraschenden Bruch einer aufgebauten 
Erwartungshaltung. Das gelingt häufig durch 
die Mehrdeutigkeit einer Aussage. Je nach 
Bezugsrahmen (Kontext) lässt sich eine Sa-
che so oder so verstehen. In der Pointe offen-
bart sich der bisher unvermutete Verstehen-
shorizont schlagartig.

Beispiel: Zwei Jäger gehen auf die Jagd und 
wandern durch den Wald. Plötzlich fasst sich 
der eine an die Kehle und bricht zusammen. 
Er atmet nicht.  Der andere Jäger gerät in 
Panik und ruft den Notarzt an: „Ich glaube, 
mein Freund ist tot. Was soll ich tun?“ „Ganz 
ruhig“, bekommt er zur Antwort. „Zunächst 
sollten Sie ganz sicher sein, dass er tatsäch-
lich tot ist.“ Kurze Pause – dann ein Schuss. 

Danach wieder die Stimme des Jägers: „Gut, 
und jetzt?“

Schlagfertigkeit stellen Sie unter Beweis, 
wenn Sie die Erwartungshaltung des An-
greifers durchbrechen und dabei das Heft 
des Handelns in der Hand behalten.

Brilliant ist das bekannte Beispiel des bri-
tischen Premierministers Churchill. Dieser 
wurde während einer Abendgesellschaft von 
einer Lady Astor angegriffen. Die Lady sagte: 
„Wenn ich Ihre Frau wäre, würde ich Ihnen 
Gift geben.“ Churchill daraufhin: „Wenn ich 
Ihr Mann wäre, würde ich es nehmen.“ 

Was macht diese Antwort so schlagfertig? 
Churchill übernahm fast alle Elemente des 
Angriffs und verkehrte sie in ihr Gegenteil 
(Mann – Frau, Gift geben – Gift nehmen), was 
zu der überraschenden Wendung führte.

So leicht solche Beispiele auch unsere Be-
wunderung finden, so sehr können sie uns 
aber auch entmutigen, wenn wir an unse-
re eigene Schlagfertigkeit denken. Denn 
schließlich lösen persönliche Angriffe zu-
meist Stress aus mit der Folge, dass die Kre-
ativität erheblich eingeschränkt ist. Erprobte 
Schlagfertigkeitstechniken geben jedoch ei-
ne Antwortstruktur vor, die nur noch mit dem 
entsprechenden Inhalt gefüllt werden muss. 
Damit haben Sie einfache Mittel in der Hand, 
mit denen Sie für die meisten Situationen gut 
gerüstet sind. Ich stelle Ihnen im Folgenden 
eine Auswahl von bewährten Schlagfertig-
keitstechniken vor. Allen ist eines gemein-
sam: In jedem Fall lässt der Adressat der un-
fairen Äußerung den Angriff ins Leere laufen. 
Er nimmt dem Angreifer damit „den Wind aus 
den Segeln“ und signalisiert ihm, dass er so 
nicht zu treffen ist. Auf diese Weise kann er 
dem Angreifer deutlich seine Souveränität si-
gnalisieren. Der Angegriffene lässt sich nicht 
so einfach zum Spielball anderer machen.

Schlagfertigkeit bei unsachlichen Angriffen 

Sie-haben-Recht-Technik:
Mit dieser Technik stimmen Sie dem An-
greifer auf eine übertriebene Art zu. Sie 
stellen sich dabei wie beim Judo nicht 
frontal gegen den Angreifer, sondern las-
sen diesen mit seiner Kraft ins Leere laufen. 
Übertragen auf verbale Attacken heißt das: 
Sie geben dem Angreifer Recht. Das ist für 
ihn überraschend, weil er damit nicht ge-
rechnet hat. Jetzt tun Sie aber noch mehr: 
Sie pflichten ihm nicht nur bei, sondern 
treiben den Angriff ins Maßlose, bis er ins 
Komische abgleitet. Damit haben Sie dem 
Angreifer die Waffe aus der Hand genom-
men und die Führung übernommen. Der 
Angreifer ist entwaffnet.

Beispiel: „Sie werden ja immer gleich rot.“ 
„Stimmt, in meiner Freizeit arbeite ich als 
Tomate.“

Dolmetschertechnik:
Hier erklären Sie dem Angreifer, was er 
gerade geäußert hat. Wie ein Dolmetscher 
übersetzen Sie seine Aussage und nehmen 
damit das Heft des Handelns in Ihre Hand. 
Das, was man Ihnen beleidigend vorwirft, 
definieren Sie in etwas um, dem Sie pro-
blemlos zustimmen können. Sie müssen 
dabei nur nach dem positiven Kern der Ne-
gativaussage suchen und diesen bejahen. 
Das nimmt jedem Angriff die Spitze.

Beispiel: Auf den Vorwurf, dass er ein un-
verbesserlicher Erbsenzähler sei, hätte 
Herr Kästner ganz einfach so reagieren 
können: „Wenn Sie damit sagen wollen, 
dass ich meine Arbeit gründlich mache, 
kann ich Ihnen nur zustimmen.“

Gerade-deshalb-Technik:
Die persönlichen Angriffe werden zur Un-
terstützung Ihrer eigenen Argumentation 
verwendet. Obwohl Sie der Behauptung 
des Angreifers zustimmen, ziehen Sie da-

raus die entgegengesetzten Schlüsse. 
Scheinbare Nachteile werden so in Vorteile 
verwandelt.

Beispiel:  „Sie haben doch keine Erfahrung 
in diesen Dingen.“ „Gerade deshalb kann 
ich ganz unvoreingenommen an die Sache 
heran gehen.“

Besser-als-Technik:
Auch hier wird der Vorwurf nicht abge-
stritten. Sie vergleichen das Ihnen zu Last 
Gelegte jedoch mit etwas, das noch viel 
schwerer wiegt. Damit relativieren  und 
verkleinern Sie die Bedeutung des Vorwurfs 
erheblich. 

Beispiel: „Sie Spaßvogel.“ „Besser ein 
Spaßvogel als ein Langweiler.“

Schlagfertiges Reagieren ist nicht immer die 
beste Lösung. Besonders dann nicht, wenn 
Sie den Angreifer mit einem Schlag fertig 
machen wollen. Hat Ihr Schlag so gut ge-
sessen, dass der andere nun dumm dasteht, 
wird er früher oder später auf Rache sinnen. 
Insbesondere dann, wenn bei seiner Nie-
derlage noch Publikum anwesend war. Der 
Konflikt verschärft sich dadurch nur.

Die elegante Schlagfertigkeit orientiert sich 
dagegen nicht an einem Sieger–Verlierer–
Spiel. Sie möchte nicht, dass einer der bei-
den Gesprächspartner sprachlos zurück 
bleibt. Ihr Ziel ist die Fortsetzung des ur-
sprünglichen Dialogs, nachdem die eigene 
Wehrhaftigkeit gezeigt wurde. Am besten ist 
es, wenn beide über die schlagfertig gemei-
sterte Situation lachen können und vielleicht 
noch Lust haben, einen oben draufzusetzen. 
Indem Sie in die Aktion gegangen sind, wur-
de das naheliegende Reiz-Reaktionsschema 
außer Kraft gesetzt. Damit haben Sie die 
Chance für einen fairen Dialog eröffnet.

Folgende Bücher des Autors (zusammen mit 
Ulf Tödter) vermitteln Ihnen ausführlich, wie 
Sie auch in schwierigen Gesprächssituati-
onen souverän handeln können:
•	 Überzeugen	–	die	Kunst,	andere	zu	
 gewinnen, Berlin 2009.
•	 Kommunikation.	Wirkungsvoll	
 miteinander sprechen, Berlin 2010 
 (erscheint im August).

Am besten lässt sich die eigene Schlag-
fertigkeit im direkten Umgang mit anderen 
Menschen trainieren. Dazu haben Sie Ge-
legenheit im Seminar „Rhetorik III“ an der 
VWA Freiburg am 11./12. Oktober 2010. (Infos 
unter www.vwa-freiburg.de).

Schlagfertigkeit bei  
unsachlichen Angriffen
Schlagfertigkeit ist etwas, worauf 
du erst 24 Stunden später kommst.
       Mark Twain

Autor: Jürgen Werner 
Studium der Rechts- und Sozialwissenschaften an 

den Universitäten Tübingen, Wien und Freiburg. 

Abschluss mit Erstem und Zweitem Juristischen 

Staatsexamen sowie Magisterexamen in den So-

zialwissenschaften. Seit 1990 freiberuflicher Kom-

munikationstrainer in der beruflichen Fort- und 

Weiterbildung  mit den Schwerpunkten

- Kommunikation

- Gesprächsführung

- Rhetorik

- Argumentation

- Konfliktmanagement

- Menschenkenntnis

- Lebens- u. Karriereplanung

- Stressbewältigung

- Zeit- u. Selbstmanagement
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Immobilienbewertung im Fokus 

www.dia.de

Die aktuelle Situation der Honorarberech-
nung, Grenzfälle der kreditwirtschaft-
lichen Wertermittlung, Preis oder Wert 
als Richtschnur für Sachverständige, die 
Bewertung von Warenhäusern und Shop-
pingcenter und der Einfluss von Stadt-
entwicklung auf die Grundstückswerte 
standen ebenso auf dem Programm des 2. 
Deutsches Immobilien Sachverständigen 
Kolloquiums von Immobilienverband IVD 
und Deutscher Immobilien-Akademie 
(DIA) an der Universität Freiburg wie der 
Nutzen von Datenbanken und die Revita-
lisierung von Spezialimmobilien. Gut 100 
Teilnehmer diskutierten mit Experten Hin-
tergründe und Handlungsstrategien.

„Sprung über die Elbe lautet das Motto 
der Internationalen Bauausstellung (IBA) 
in Hamburg“, führte Karen Pein, Pro-
jektleiterin der IBA GmbH aus. In einem 
siebenjährigen Prozess solle aufgezeigt 
werden, wie die Metropolregion Hamburg 
den Herausforderungen der globalisierten 
Welt begegnen könne. Leitthemen seien 
Wachsen und Klima schonen, Migranten 
integrieren und flächensparend eine neue 
Stadt bauen. Mit der Novelle der Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI) im vergangenen Jahr entfielen die 
Vergütungsregelungen für Sachverständi-
ge. „Wir stehen seither vor der Frage, nach 
welchem Honorarmodell wir abrechnen“, 
führte die Sachverständige Brigitte Adam 
vom Büro Ehrenberg, Niemeyer, Adam 
aus. Sofern die Gutachten nicht für Ge-
richte oder durch die Gutachterausschüs-
sen erstattet würden, unterlägen sie der 
freien Vereinbarung. Für Sachverständige 
bestünde die Möglichkeit, das Honorar 
nach Aufwand zu berechnen, pauscha-
liert in Abhängigkeit vom Wert der Immo-
bilie oder unsystematisch von Fall zu Fall 

unterschiedlich auszuweisen. Es wurde 
deutlich, dass die HOAI insbesondere 
gegenüber Auftraggebern eine gute Ar-
gumentationshilfe dargestellt hatte. Ein 
ungünstiges Aufwand-Wert-Verhältnis 
habe lediglich im unteren Wertsegment 
bestanden. Dieses ließe sich jedoch durch 
die Aufnahme von Mindestsätzen besei-
tigen. Dieses ließe sich jedoch durch die 
Aufnahme von Mindestsätzen beseitigen. 
Allerdings hätten qualifizierte Sachver-
ständige auch schon in der Vergangenheit 
deutlich weiniger Probleme gehabt, bei 
ihren Auftraggebern ein angemessenes 
Preis-Leistungsverhältnis durchzuset-
zen. „Für die Ermittlung des Beleihungs-
wertes ergeben sich zwei Schranken, 
die nicht überschritten werden dürfen, 
nämlich zum einen den Wert, der sich im 
Rahmen einer vorsichtigen Bewertung 
ergibt und zum anderen den Marktwert“, 
stellte Günter Wattig fest. Im Rahmen 
der Beleihungswertermittlung werde bei 
der Kapitalisierung der Reinerträge nicht 
der Liegenschaftszins, sondern der Kapi-
talisierungszinssatz verwendet. Bei ge-
werblich genutzten Objekten liege dieser 
grundsätzlich bei sechs Prozent. Bei einer 
sehr guten Lage- und Objektqualität des 
Bewertungsobjektes wichen daher die 
Markt- und Beleihungswerte automatisch 
weit voneinander ab. „Die Umnutzung 
von Bestandsimmobilien wird angesichts 
mangelnder Neubauflächen und immer 
kürzerer Nutzungszyklen ein zunehmend 
bedeutenderes Thema“, erläuterte Jür-
gen Kolper, Geschäftsführer der Patrizia 
Projektentwicklung. Für Kommunen biete 
sie eine städtebauliche und strukturpoli-
tische Chance. Große zentral gelegene 
Grundstücke, eine Gebäudehülle, die mit 
der vorhandenen Bruttogeschossfläche 
als Neubau keine Genehmigung mehr 
fände, eine hohe Anzahl an Parkplätzen, 
die außergewöhnliche Architektur oder 

ein historisch glanzvoller Name – es gebe 
viele Gründe die Gebrauchsspuren eines 
Objektes in Kauf zu nehmen. In den Jah-
ren 2004 bis 2007 habe das Unternehmen 
den Umbau des einstigen Wasserturms 
im Hamburger Sternschanzenpark in ein 
neues Mövenpick Hotel realisiert. Der 
Turm sei heute wieder ein lebendiges 
Wahrzeichen der Stadt. Für das Hotel bö-
ten die außergewöhnliche Architektur, die 
zentrumsnahe Lage und der umgebende 
Park den besonderen Reiz der Anlage.

Preis oder Wert als Richtschnur für die 
Wertermittlung lautete das Thema einer 
Diskussionsrunde mit DIA-Studienleiter 
Professor Heinz Rehkugler dem Grund-
stückssachverständigen Professor 
Wolfgang Kleiber, Daniel Piazolo, Ge-
schäftsführer der IPD Investment Proper-
ty Databank und PNB-Geschäftsführer 
Stefan Widmann. Die Abwertungen zahl-
reicher Immobilienunternehmen auf ihr 
Portfolio und die massiven Abwertungen 
der offenen Immobilienfonds P2 Value und 
Degi Global Business hätten den Streit 
um die richtige Bewertung erneut ent-
flammt, darin waren sich die Experten ei-
nig. „Bewertungen sind stichtagsbezogen 
und müssen die aktuelle Lage am Markt 
wiedergeben“, so die These von Stefan 
Widmann. Marktwerte spiegelten die ge-
zahlten Kaufpreise wider. „Bewertungen 
müssen sich am nachhaltigen Wert der 
Immobilie orientieren“, konterte Professor 
Kleiber. IPD habe im vergangenen Jahr die 
Bewertungsgenauigkeit europäischer Be-
werter unter die Lupe genommen, führte 
Dr. Piazolo aus. Beim Vergleich von Bewer-
tungsergebnis und erzielten Verkaufspreis 
sei deutlich geworden, dass Deutschland 
ähnlich viele Verkaufsfälle innerhalb einer 
Spannbreite von +/- zehn Prozent aufge-
wiesen habe wie Großbritannien und die 
Niederlande. Dies widerlege den häufig 

erhobenen Vorwurf deutsche Bewerter 
seien marktferner als ihre angelsäch-
sischen Kollegen. 

„Die Warenhauslandschaft in Deutschland 
befindet sich seit Jahren im Umbruch“, 
stellte Stefan Widmann, Geschäftsführer 
PNB Paribas Real Estate Consult, fest. Aus 
den Flagschiffen des deutschen Einzelhan-
dels seien heute Sorgenkinder geworden. 
Die Gründe lägen zumeist in der allgemein 
schwachen Konjunkturlage, der Kaufzu-
rückhaltung und dem insgesamt verän-
derten Kaufverhalten der Konsumenten. 
Warenhäuser würden ihrer Funktion als 
Magnetbetriebe nicht mehr gerecht. Als 
spezifische Nachteile in der strategischen 
Ausrichtung nannte Widmann die fehlende 
eindeutige Positionierung, die abnehmende 
Sortimentskompetenz und die mangelnde 
Flexibilität bezüglich Warenangebot und 
Trends. Die Strategie der Warenhäuser, 
den Markt sowohl im oberen als auch im 
unteren Preissegment zu bearbeiten, füh-
re zu dem Problem, dass die entstehende 
Sandwich-Position zu einem Mittelsor-
timent ohne erkennbares Profil gerate. 
Problematisch gestalteten sich zudem die 
unzeitgemäße Flächenstruktur, die große 
Anzahl an Verkaufsebenen, die Instand-
setzungs- und Modernisierungsstaus und 
die teilweisen unattraktiven Schaufenster 
und Fassaden. Der Konsolidierungsprozess 
schreite voran. Seit 1990 hätten mehr als 100 
Standorte geschlossen. Warenhäuser be-
nötigten neue Konzepte. Notwendig seien 
eine stärkere Produktdifferenzierung und 
standortbezogene, individuelle Konzepte. 
Auch Revitalisierungen böten Potenziale.

„Shopping Center erleben derzeit euro-
paweit einen erneuten Boom“, erläuterte 
Katrin Esser, Senior Analyst bei Feri Euro-
Rating Services. Dabei würden Sie zuneh-
mend Bestandteil des innerstädtischen 

Einzelhandels. Besondere Merkmale ei-
ner Investition in Shopping Center seien 
das hohe Investitionsvolumen, die einge-
schränkte Fungibilität, die langfristige Ka-
pitalbindung, die Planungsrestriktionen, 
der erhöhte Verwaltungsaufwand durch 
die kleinteilige Vermietung, die Komplexi-
tät und der bestehende hohe Wettbewerb. 
Bei Shoppingcenter handle es sich um In-
vestitionsimmobilien zu deren Bewertung 
die Kapitalisierung der künftigen Erträge 
heranzuziehen sei. 

„Mit etwa 3,3 Milliarden leben erstmals 
mehr Menschen in Städten als auf dem 
Land“, stellte Professor Wolfgang Klei-
ber fest. Der Trend zur Stadt lasse auch in 
Deutschland beobachten, allerdings vor 
dem Hintergrund einer schrumpfenden und 
alternden Bevölkerung. Der demografische 
Wandel, die Deindustrialisierung und die 
Globalisierung stellten Politik, Kommunen 
und Immobilienwirtschaft vor die größten 
Herausforderungen seit 50 Jahren. Immo-
bilienmärkte seien hochgradig segmentiert, 
wenig transparent und äußerst anfällig ge-
genüber der Dynamik konjunktureller Ver-
änderungsprozesse. Der Wohnungsmarkt 
unterliege darüber hinaus gesellschaftspo-
litischer Einflussnahme, da er über die Be-
friedigung des Grundbedürfnisses Wohnen 
einen Schlüssel für die soziale Balance dar-
stelle. Im Gegensatz zu den USA versuche 
der Staat daher mit Hilfe der Boden- und 
Förderpolitik Einfluss auf den Markt zu neh-
men. Die staatlichen Interventionen näh-
men wie in Sanierungsgebieten oder beim 
Stadtumbau auch Einfluss auf die Grund-
stückswerte, die es bei der Gutachtener-
stellung zu berücksichtigen gelte.

„Der Immobilienmarkt ist ein heterogener 
Markt mit kleinräumigen und kleinteiligen 
Märkten, der nur bedingt vergleichbar ist“, 
sagte Dr. Daniel Piazolo, Geschäftsführer 

der IPD Investment Property Databank. 
Daher seien aussagekräftige Marktdaten 
nötig. Datenbanken seien jedoch auf klare 
Definitionen und Standards angewiesen, 
um eine sinnvolle Vergleichbarkeit zu erlau-
ben. Ziel sei es, durch die Lieferung stan-
dardisierter, genauer und objektiver Immo-
bilien-Performancedaten, die Anlageklasse 
Immobilie auf eine gleiche Grundlage mit 
anderen Assetklassen wie beispielsweise 
Aktien oder festverzinsliche Anleihen zu 
bringen. 

2. Deutsches Immobilien           
Sachverständigen Kolloquium 
von IVD und DIA

Autorin: Gabriele Bobka
Gabriele Bobka studierte Geschichte, 

Germanistik und Politik an der Universität 

Mannheim, Kunstgeschichte und 

Philosophie an der Universität Heidelberg. 

Weiterbildung zur Immobilienwirtin (Dipl. DIA), 

Fachjournalistin und PR-Beraterin. 

Freie Wirtschaftsjournalistin, Chefredakteurin 

der Fachzeitschrift „Der Immobilienbewerter“ 

und Dozentin an der Steinbeis-Hoch schule 

Berlin.
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Absolventenportrait 

INPUT
Herr Schwab, Herr Lebtig, Herr Anspich-
ler – Sie haben alle das berufsbegleitende 
Studium zum Vermögensmanager (DIA) ab-
solviert, erzählen Sie uns doch einmal kurz 
Ihren jeweiligen Werdegang:

Mathias Lebtig
Wir haben alle drei einen ähnlichen Werde-
gang. Nach der Ausbildung zum Bankkauf-
mann hat Sascha Anspichler die Weiterbil-
dung zum Bankfachwirt absolviert, Jürgen 
Schwab und ich haben uns zum Bankbe-
triebswirt weitergebildet. Der Schwer-
punkt unserer praktischen Banktätigkeit 
lag bei uns dreien schon immer in der Kun-
denberatung. Vor unserer Selbständigkeit 
haben Jürgen Schwab und ich im Private 
Banking gearbeitet und dort Privatanleger 
und Firmenkunden in allen Fragen rund um 
die professionelle Wertpapier- und Vermö-
gensberatung betreut. Sascha Anspichler 
war im Vermögensmanagement für die 

Rund-Um-Betreuung von vermögenden 
Privatkunden zuständig. Seit 8 bzw. 6 Jah-
ren sind wir nun glücklich selbständig in 
der FINANCIAL PLANNING GMBH LEBTIG-
SCHWAB-ANSPICHLER.  

INPUT
Trotz Ihrer hochqualifizierten Gesamtaus-
bildung haben Sie sich für das Studium zum 
Vermögensmanager entschlossen, warum?

Mathias Lebtig
Für uns war es wichtig, über den Tellerrand 
hinaus zu blicken und neue Themen und 
Sichtweisen kennen zu lernen. Zudem hat-
ten wir einen zufriedenen Kollegen aus dem 
ersten Studiengang, der uns die Teilnahme 
empfohlen hat. Gut gefallen am Programm 
hat uns die Kombination aus Präsenz- und 
Selbststudium und das breit gefächerte 
Themenangebot, natürlich hat auch die 
Möglichkeit des Studiums vor der Haustüre 
eine Rolle gespielt.

INPUT
Rückblickend: Wie wichtig war und ist im 
Nachgang diese Zusatzqualifikation für Sie?

Jürgen Schwab
Das Studium zum Vermögensmanager 
(DIA) gab uns zum einen den Impuls für 
unsere erfolgreiche Selbständigkeit. 
Nach der Existenzgründung war diese Zu-
satzqualifikation für uns die Legitimation, 
Kunden gegenüber unsere Fachkenntnis 
„nachzuweisen“. Durch die hohe Refe-
rentenkompetenz haben wir zudem zeitlo-
se Informationen und Ansichten erhalten, 
z.B. zur Zins- und Immobilienmarktent-
wicklung, die uns auch heute noch in Kun-
dengesprächen weiterhelfen. 

INPUT
Wie sieht das Dienstleistungsangebot der 
Financial Planning GmbH aktuell aus und 
wie muss man sich Ihren Kundenkreis vor-
stellen?

Sascha Anspichler
Die FINANCIAL PLANNING GMBH LEB-
TIG-SCHWAB-ANSPICHLER hat Ihren 
Schwerpunkt in der ganzheitlichen und 
unabhängigen Vermögensberatung. Die 
Basis bildet dabei in vielen Fällen ein von 
uns aktiv betreutes Fondsdepot. Die mei-
sten unserer Kunden wählen dabei unsere 
Honorartarife, bei dem für ein jährliches 
Honorar in Abhängigkeit vom Depotver-
mögen auf Ausgabeaufschläge verzichtet 
wird. So sind wir mit unseren Kunden im 
selben Boot und haben kein Interesse an 
provisionsgetriebenen Aktionen, sondern 
an einer langfristigen, zufriedenen Zusam-
menarbeit. Ergänzt wird die Depotstrategie 
mit geschlossenen Fondsbeteiligungen 
und mit Anlagen in Edelmetallen. Bei den 
geschlossenen Fondsbeteiligungen inve-
stieren wir sehr viel Zeit in die Prüfung der 
Produkte, da es hier einige Angebote gibt, 
die zu hohe Kosten und zu wenig Erfahrung 
vorweisen können. Derzeit erleben wir eine 
starke Nachfrage nach Sachwerten in Form 
von Umweltbeteiligungen wie z.B. an Solar-
parks. Aber auch Zweitmarktfonds sind be-
liebt, die derzeit mit hohem Abschlag auf die 
Nominalwerte einkaufen, z.B. im Segment 
Deutsche Qualitätsimmobilien. Durch die 
vielen Krisenherde der letzten Zeit werden 
auch physische Edelmetalle wie Gold und 
Silber zur Abrundung bzw. Absicherung 
des Vermögens nachgefragt. 

Mathias Lebtig
Unsere Kunden sind größtenteils vermö-
gende Privatanleger, wir betreuen aber 
auch Firmen- und Stiftungsvermögen. Wir 
pflegen eine sehr enge und persönliche 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
und haben pflegen einen regelmäßigen 
Kontakt. Je größer die Kundenvermögen, 
umso vielfältiger sind die Strategien und 
Anlagemöglichkeiten. Wir haben Kunden, 
die sich sehr aktiv in die Anlageentschei-

dungen mit einbeziehen, andere sind froh, 
dass wir seit Jahresbeginn auch einen ei-
genen flexiblen Mischfonds anbieten, bei 
dem sich die Anleger nicht um das Timing 
und die Fondsauswahl kümmern müssen. 

INPUT
Sie sind außerordentlich erfolgreich und 
vielfach ausgezeichnet – erzählen Sie 
uns darüber!

Jürgen Schwab
Unsere erste Auszeichnung „Beste Ver-
mögensberater Deutschlands (Focus Mo-
ney 21/2003) im Jahr 2003 hat uns den Start 
in die Selbständigkeit sehr erleichtert und 
hat den fehlenden Bankenhintergrund 
mehr als kompensiert. In den Jahren 
2004, 2006 und 2009, konnten wir die Aus-
zeichnung wiederholen. Neben einem an-
spruchsvollen theoretischen Frageteil gilt 
es bei solchen Wettbewerben, ein fiktives 
Depot über ein halbes Jahr zu managen 
und einen möglichst hohen Ertrag bei ge-
ringen Schwankungen zu erzielen. Beim 
Depotmanagement haben wir unser eige-
nes Financial Planning Depotsicherungs-
modell eingesetzt, das uns und unsere 
Kunden vor den starken Aktienmarktrück-
gängen der Jahre 2008 und 2009 bewahrt 
hat. Seit Mitte letzten Jahres sind wir wie-
der in einer Depotsteigerungsphase und 
unsere Kunden erfreuen sich wieder an 
den steigenden Aktienmärkten in Form von 
erfreulichen Depotergebnissen. 

Sascha Anspichler 
Ein Geheimnis unseres Erfolgs ist aber si-
cherlich auch unsere Philosophie, dass 
wir unseren Kunden nur solche Produkte 
anbieten, in die wir als geschäftsführende 
Gesellschafter auch selbst investieren. Be-
sonders stolz sind wir auf die Übernahme 
der Betreuung  des flexiblen Mischfonds 
„Nibur Opportunity“ zum 1. Januar diese 

Jahres, der in diesen Tagen in „FP Erfolgs-
strategie Dynamik“ umbenannt wird. Für 
die strategische Ausrichtung des FONDS 
mit der Wertpapierkenn-Nummer A0M6DJ 
ist der Anlageausschuss verantwortlich. Er 
setzt sich mehrheitlich zusammen aus uns 
3 Geschäftsführer der Financial Planning 
GmbH Lebtig-Schwab-Anspichler zusam-
men. Wir stellen unser FP-Depotsiche-
rungsmodell sowie unseren, in den Jahren 
2005/2006 entwickelten FP-Werteprozess, 
dem Fonds zur Verfügung.

INPUT
Vielen Dank für das Gespräch. 
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg.

Weitere Infos unter: 
www.financial-planning-gmbh.de

Absolventen  
portrait
Financial Planning GmbH
Lebtig-Schwab-Anspichler
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Immobilienaufwertung durch Photvoltaik 

www.dia.de

Die Stromerzeugung durch Sonnenener-
gie (Photovoltaik) hat in der Zwischenzeit 
auch im privaten Haushalt Einzug gehal-
ten. Doch welche Auswirkungen hat die 
Photovoltaik auf die damit verbundenen 
(Scheinbestandteil §95 BGB) Immobilien?

Die Immobilie und ihre Bewertung
In der Einzelbetrachtung der Bewertung 
von Immobilien sind mehrere Faktoren zu 
berücksichtigen. Neben der Lage, welche 
unter anderem durch Einwohner- und In-
frastruktur und sonstige Einflüsse bestimmt 
wird, sind auch Art und Güte der verwende-
ten Baumaterialien von Bedeutung. Wohn- 
und Nutzfläche sowie Ausstattungen/
Sonderausstattungen und Bauklasse sind 
wesentliche Bestandteile zur Wertermitt-
lung einer Immobilie. Nicht zuletzt sind die 
genannten Eigenschaften maßgeblich für 
etwaige Interessenten.

Bedingt durch die Wirtschaftskrise, den 
Anstieg des Ölpreises sowie der Umwelt-
aspekte ist die Nachfrage nach geringeren 
Nebenkosten und maximaler Energieef-
fizienz extrem gestiegen. Ursache ist si-
cherlich auch die staatliche Förderung von 
Niedrigenergiehäusern, welche z. B. durch 
die KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
zinsgünstig finanziert werden können. Di-
rekt verbunden mit dem Alter des Objektes 
ist der oft unterschätzte Reparatur-Rück-
stau, welcher sich auf jede Immobilie wert-
mindernd auswirkt.

Im Sachwertverfahren finden die bau-
technischen Bauanlagen als technischer 
Gegenwert Berücksichtigung, wobei Mie-
teinnahmen im Ertragswertverfahren be-
rücksichtigt werden. Der Bodenwert, wird 
über Bodenrichtpreise durch Gutachter-
ausschüsse regional ermittelt.

Die Photovoltaik und ihre Bewertung
Im Rahmen der Wertermittlung bzw. 
Nachhaltigkeit von Photovoltaik-Anla-
gen gilt es unter Berücksichtigung von 
Gewährleistung, Gerichtsstand und Ga-
rantie besonders auf die Qualität der ver-
wendeten Materialien zu achten.

Grundsätzlich kann der Strom aus Photo-
voltaik-Anlagen zu eignen Zwecken genutzt 
werden oder an den örtlichen Energiever-
sorger unter Einhaltung der VDE-Richtlinien 
verkauft werden. Regelungen hierzu sind 
im Gesetz verankert. Vergütungen des ver-
kauften Stroms wurden erstmals im Jahre 
2000 durch das „100.000 Dächer Programm“ 
beschlossen. Im Rahmen der Novellierung 
dieses Gesetzes im Jahre 2004, durch das 
[EEG]Erneuerbare Energien Gesetz, wur-
den neue Strukturen und Umlagen geschaf-
fen. Unter anderem sind hier besondere 
Vergütungen für Dach und Fassade nach 
unterschiedlichen Größen verankert. Die 
Vergütungen, die sich jährlich reduzieren, 
sind im EEG für 20 Jahre zzgl. Schrumpfjahr 
festgeschrieben und für diese Zeit garan-
tiert. Seit dem 01.01.2009 ist im EEG auch 
der „Eigenverbrauch“ von erneuerbarem 
Strom durch Photovoltaik geregelt. Das EEG 
wird voraussichtlich ab dem 01.07.2010 ei-
ne neue Novellierung 
erfahren, wobei der 
Eigenverbrauch noch 
weiter gefördert wer-
den soll. 

Die Vergütung im Ei-
genverbrauch setzt 
sich aus einer Grund-
vergütung im EEG und 
den ersparten Strom-
kosten zusammen. 
Die Vergütung für 
eigengenutzten 

Strom erhöht sich direkt proportional zum 
Anstieg der Stromkosten. Danach ist im 
Rahmen einer Bewertung von Photovolta-
ik-Anlagen das Jahr der Inbetriebnahme 
maßgeblich entscheidend.

Die Leistung der Anlage richtet nach der 
Größe (Nennleistung), der Lage (Global-
strahlung), der Ausrichtung (Süden) und 
der Neigung(Stand des Photovoltaik-Ge-
nerators zum Einstrahlungswinkel). 

Negative Einflüsse bei der Installation/
Planung können durch Verschaltung, 
Komponentenzusammenstellung und 
Verschattung entstehen, die Photovolta-
ik-Anlagen in wirtschaftliche Schieflagen 
bringen können. Diese Missstände gilt es 
in Zukunft zu analysieren und zu korri-
gieren um effizienter Strom erzeugen zu 
können.

Bei Finanzierungen bzw. einer Verbauung 
von Photovoltaik auf fremden Dächern 
ist es zwingend notwendig, eine Dienst-
barkeit in Abt. II im ersten Rang vor den 
Rechten in Abt. III eintragen zu lassen. 
Im Zusammenhang einer Installation auf 
fremden Dächern wird ein „Mietvertrag“ 
über die Dachfläche geschlossen.

Die Bewertung der Immobilie 
mit Photovoltaik
Die Materialqualität der Photovoltaik und das 
eigentliche Invest erhöhen den Sachwert der 
Immobilen sofern der Eigentümer der Immo-
bilie und der Photovoltaik identisch ist.

Die Höhe der jährlichen Vergütung (erzeugten 
Leistung in kWh) entscheidet über den Wer-
teanstieg der Immobilie. Somit ist das Jahr 
der Inbetriebnahme wichtig, denn diese ent-
scheidet über die Höhe der Vergütung/kWh 
und Restlaufzeit im EEG sowie Reduzierung 
der Kosten über den Eigenverbrauch.

Betreiber von Photovoltaik-Anlagen im 
Rahmen des Eigenverbrauchs sichern sich 
die eigenen Stromkosten für den Rest der 
EEG-Laufzeit. Dies stellt einen deutlichen 
Mehrertrag im Rahmen der ganzheitlichen 
Betrachtung dar.

Beispiel:
Eine 5 kWp Anlage leistet 5.000 kWh/Jahr 
und kann über den Eigenverbrauch voll-
umfänglich genutzt werden. Der aktuelle 
Strom-Bezugspreis liegt bei 20 EuroCent/
kWh. Allein Inflationsbereinigt liegt der 
Strom-Bezugspreis in 20 Jahren bei 40 Eu-
roCent/kWh. Der Betreiber hat in diesem 
Fall einen Preisvorteil von ca. 10.000.

Im Rahmen einer Vermietung wirken 
sowohl der „Mietvertrag“ als auch die 
Dienstbarkeit auf die Bewertung einer 
Immobilie ein und sind beim Ertragswert-
verfahren zu berücksichtigen. Im Grunde 
heben sich diese beiden Faktoren bei 
einer Veräußerung der Immobilie gegen-
seitig auf. Der positive Wert der Mietein-
nahmen wiegt die Wertminderung der 
Dienstbarkeit im gleichen Maße auf. Der 
Wert der Belastung der Dienstbarkeit ist 
die Summe der einzunehmenden Mie-
teinnahmen. 

Der Wert einer Immobilie erhöht sich bei 
Eignung für eine wirtschaftliche Installa-
tion einer Photovoltaik-Installation. Mit 
dieser zur Verfügung stehenden Fläche 
wären Erträge als Stromerzeuger zu re-
alisieren.

Bei sanierungsbedürftigen Dachflächen, 
welche für Photovoltaik-Anlagen geeig-
net wären, kann der an sich in Abzug zu 
bringende Reparaturstau durch die Ein-
nahmen einer zu installierenden Photo-
voltaik-Anlage mitfinanziert werden. Die 
anzurechnende Mitfinanzierung ist hin-
zuzurechnen.

Fazit:
In seltenen Fällen ist eine Photovoltaik-
Anlage wertmindernd anzurechnen (un-
wirtschaftliche Anlagen). Die Photovol-
taik führt in den meisten Fällen zu einer 
Werterhöhung der Immobilie. 

Immobilien-          
aufwertung               
durch                     
Photovoltaik

Autor: Sven Zeisberg
Fachgutachter für energetische- und 

bauphysikalische Überschreitungen,

Unabhängiger Sachverständiger für 

die Bewertung von bebauten und 

unbebauten Grundstücken

Fassadensanierung und Installation einer Solar- und 
Photovoltaik-Anlage (vorher)

Fassadensanierung und Installation einer Solar- und 
Photovoltaik-Anlage (nachher)

Firma Stangl AG, Fürstenfeldbruck, 86,58 kWp

Immobilienwirtschaft         
im Gespräch

41. Freiburger  
Immobilien-Fachseminar

17./18. Juni 2010 
in Freiburg
Mit Public viewing in der Pause!
Fussball-Weltmeisterschaft
Deutschland – Serbien 

Informationen und Programm unter: 
www.dia.de
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■  Konflikte praxisgerecht lösen
■  Eigenverantwortung fördern
■  Kosten mindern 
■  Modularer Aufbau mit insgesamt 170 Stunden 
■  Ab Juli 2010 

Informieren Sie sich jetzt!
www.vwa-freiburg.de und www.dia.de

Berufsbegleitende Ausbildung zum/r 

Mediator/in (VWA) 

Immobilienmediator/in (DIA)
Die Ausbildung entspricht den Richtlinien des Bundesverbandes für Mediation e.V. (BM)

DIA
Deutsche

Immobilien-Akademie
an der

Universität Freiburg
GmbH

Deutsche 
Immobilien-Akademie an der 
Universität Freiburg GmbH
Fon: 07 61 – 2 07 55-0
akademie@dia.de

Verwaltungs- und 
Wirtschafts-Akademie 
Freiburg 
Fon: 0761-38673-0 
info@vwa-freiburg.de 
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